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1. Ausgangssituation / Beratungsauftrag 

Die Stadt Fellbach erteilte uns den Auftrag, eine Gebührenkalkulation für die Verwaltungsge-
bühren in Selbstverwaltungsangelegenheiten sowie Aufgaben der unteren Verwaltungs- und 
Baurechtsbehörde zu erstellen. 

Zur Erstellung der Gebührenkalkulation fanden mehrere Besprechungen statt, in denen uns Frau 
Gerner sowie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus den einzelnen Bereichen von der Stadt-
verwaltung die nötigen Auskünfte gaben und uns mit Unterlagen unterstützten. Für die ange-
nehme und konstruktive Zusammenarbeit möchten wir uns herzlich bedanken. 

2. Rechtsgrundlagen 

Die vorliegende Gebührenkalkulation beruht auf § 11 Kommunalabgabengesetz (KAG). Da-
nach können die Gemeinden und Städte für öffentliche Leistungen, die sie auf Veranlassung 
oder im Interesse Einzelner vornehmen, Gebühren erheben. 

Über die Höhe des Gebührensatzes hat der Gemeinderat als zuständiges Rechtsetzungsorgan 
innerhalb der gesetzlichen Schranken nach pflichtgemäßem Ermessen zu beschließen. Voraus-
setzung für eine sachgerechte Ermessensausübung ist eine Gebührenkalkulation, aus der die 
kostendeckende Gebührensatzobergrenze hervorgeht. 

Die Gebühr soll die mit der öffentlichen Leistung verbundenen Verwaltungskosten aller an der 
Leistung Beteiligten decken. Die Gebühren dürfen dabei höchstens so bemessen werden, dass 
die Verwaltungskosten, das heißt die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen 
Kosten gedeckt werden (Kostenobergrenze). 

3. Öffentliche Leistung 

Gemeinden und Städte dürfen Verwaltungsgebühren nach § 11 Abs. 1 KAG ausschließlich für 
öffentliche Leistungen, die sie auf Veranlassung oder im Interesse Einzelner vornehmen, erhe-
ben. Soweit spezialgesetzliche Regelungen zur Erhebung von Gebühren bestehen, gehen 
diese vor (beispielsweise Personalausweise, Pässe oder Benutzungsgebühren für öffentliche Ein-
richtungen). 

Unter einer öffentlichen Leistung ist behördliches Handeln zu verstehen, das auch vorliegt, 
wenn ein Einverständnis der Behörde nach Ablauf einer gesetzlich bestimmten Frist als erteilt 
gilt. Mit der Verwaltung haben wir die entsprechenden öffentlichen Leistungen besprochen 
und in der Kalkulation dargestellt. 
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4. Gebührenfähige Kosten 

Verwaltungskosten sind die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten. 
Eine genauere Definition enthält der Gesetzestext nicht. In der Gesetzesbegründung wird da-
rauf hingewiesen, dass die ansatzfähigen Verwaltungskosten entsprechend der Regelung in § 
2 Abs. 6 Landesgebührengesetz (LGebG) definiert wurden. Nach § 2 Abs. 6 LGebG gehören 
zu den Verwaltungskosten insbesondere Personal- und Sachkosten einschließlich entsprechen-
der Gemeinkostenanteile sowie kalkulatorische Kosten. 

Der Idealfall bezüglich der Kostenermittlung wäre, die Kosten je Stelle auf der Basis einer Kosten- 
und Leistungsrechnung exakt nach den örtlichen Verhältnissen zu ermitteln. In der Stadt Fell-
bach liegt eine entsprechende Kosten- und Leistungsrechnung bislang noch nicht vor. Dies 
entspricht derzeit dem Stand der meisten Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg. 

Für die Übergangszeit bis zum Vorliegen einer aussagefähigen Kosten- und Leistungsrechnung 
wurde hierzu in enger Zusammenarbeit zwischen dem Gemeindetag und der Allevo 
Kommunalberatung ein mit der Gemeindeprüfungsanstalt abgestimmtes Modell der Kostener-
mittlung entwickelt. Dieses in der BWGZ 4/2008 veröffentlichte Modell wurde in der vorliegen-
den Kalkulation zu Grunde gelegt. Danach werden die Personalkosten auf der Grundlage der 
tatsächlich anfallenden Kosten ermittelt. Bezüglich der Sach- und Gemeinkosten werden nach 
dem Modell pauschalierte Zuschläge vorgenommen. 

Die Ermittlung der Kosten je Arbeitsstunde erfolgt individuell für jeden Mitarbeiter. Hierzu sind 
die ermittelten Gesamtkosten je Stelle durch die jeweilige Jahresarbeitszeit in Stunden zu teilen. 
Für die Berechnung der Arbeitszeit der Mitarbeiter als Verteilungsmaßstab wurde die Arbeitszeit 
in der Kalkulation analog zu dem in der BWGZ 4/2008 veröffentlichten Modell für Beschäftigte 
und Beamte berechnet. 
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4.1. Personalkosten 

Personalkosten beinhalten insbesondere Bezüge, Gehälter und Löhne einschließlich Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld, Versorgungszuschläge für Beamtenpensionen sowie allgemeine Perso-
nalnebenkosten (Begründung zum LGebG). Nicht gebührenfähig sind Gehaltszahlungen wäh-
rend der Freistellungsphase der Altersteilzeit im Blockmodell. Letztere sind der Beschäftigungs-
phase der Altersteilzeit zuzuordnen. 

Die direkten Personalkosten einschließlich der Personalnebenkosten je Mitarbeiter sind mit ver-
tretbarem Verwaltungsaufwand ermittelbar. Sie müssen individuell für alle Mitarbeiter ermittelt 
werden, die Leistungen erbringen, für die Verwaltungsgebühren erhoben werden. 

Die Personalkosten sind individuell für die Mitarbeiter der Stadt Fellbach ermittelt worden, wel-
che die zu kalkulierenden öffentlichen Leistungen erbringen. 

4.2. Sachkosten 

Unter Sachkosten versteht das Gesetz die Gesamtheit der Gemein-, Arbeitsplatz-, Ausstattungs- 
und Bewirtschaftungskosten, einschließlich der Unterhaltungskosten für Grundstücke (Begrün-
dung zum LGebG). In der Kalkulation werden diese Sachkosten eingeteilt in Sachkosten im en-
geren Sinn, das heißt Kosten für Arbeitsplatz-, Ausstattungs- und Bewirtschaftungskosten sowie 
Gemeinkosten. 

Aufgrund der fehlenden Möglichkeit der ortsspezifischen Berechnung anhand einer Kosten- 
und Leistungsrechnung, werden die in der BWGZ 4/2008 ermittelten und veröffentlichten Werte 
verwendet. Wie die Verwaltung mitgeteilt hat, entsprechen diese Kosten nicht mehr dem ak-
tuellen Stand. Die KGSt habe im Bericht M 7/2020 die Kosten eines Arbeitsplatzes fortgeschrie-
ben, die Stadt Fellbach ist Mitglied er KGSt und hat uns die Werte dieser Materialie zur Verwen-
dung in dieser Kalkulation mitgeteilt. Die bisher angegebene Sachkostenpauschale verringere 
sich danach auf 9.650 €. Seit der Änderung des KAG im Dezember 2020 dürfen kalkulatorische 
Zinsen inzwischen auch bei der Verwaltungsgebührenkalkulation berücksichtigt werden. Von 
dieser Möglichkeit soll nach Abstimmung mit der Verwaltung Gebrauch gemacht werden. 

Soweit dem Stelleninhaber der Arbeitsplatz ausschließlich zur eigenen Verfügung steht, wird 
hier ebenfalls der volle Betrag angesetzt. Bei Teilung des Arbeitsplatzes werden die Sachkosten 
unabhängig von der individuellen regelmäßigen Arbeitszeit durch die Zahl der nutzenden Mit-
arbeiter geteilt. 
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4.3. Gemeinkosten 

Gemeinkosten setzen sich zusammen aus verwaltungsweiten Gemeinkosten (sogenannte 
Overhead-Kosten) und amts- oder fachbereichsinternen Gemeinkosten. Bei der Ermittlung der 
Gemeinkosten werden wiederum aufgrund einer fehlenden Kosten- und Leistungsrechnung 
die in der BWGZ 4/2008 veröffentlichten Werte verwendet. 

Für die verwaltungsweiten Gemeinkosten wie Kosten für Planung, Steuerung und Kontrolle 
durch Gemeinderat und Verwaltungsführung, Rechnungsprüfung, Hauptamt, Personalamt, 
Personalrat, Gleichstellungsstelle, Beschaffungswesen, Rechtsfragen, Pressearbeit, Kämmerei, 
Kasse, Steueramt und Liegenschaftsverwaltung wird ein Zuschlag von 10 % auf die jeweiligen 
Brutto-Personalkosten empfohlen. Dieser Prozentsatz ist der Mittelwert mehrerer örtlicher Be-
rechnungen. Darin sind keine amts- oder fachbereichsinternen Gemeinkosten enthalten. 

Unter die amts- oder fachbereichsinternen Gemeinkosten fallen die Kosten für Amtsleitung, ge-
gebenenfalls Sekretariat und falls vorhanden Abteilungsleitung, amtsinterne Schreibdienste, 
Registratur usw. Bei durchgeführten Beispielrechnungen ergaben sich Zuschlagssätze, die sich 
zwischen 10 % und 40 % bewegten, so dass eine generelle Empfehlung nicht ausgesprochen 
wird, aber mindestens 10 % angesetzt werden sollen. In Abstimmung mit der Verwaltung soll für 
die Stadt Fellbach ein Zuschlag in Höhe von 20 % berücksichtigt werden. 

Es ergibt sich in der Summe ein Gemeinkostenzuschlag von insgesamt 30 %. Dieser wurde ent-
sprechend in der Kalkulation berücksichtigt. 

In den Fällen, in denen auch von Amtsleitern gebührenpflichtige Verwaltungsleistungen er-
bracht werden, dürfte es nicht sinnvoll sein, für Amtsleiter auch den Zuschlagsanteil für die amts-
internen Gemeinkosten anzuwenden. Daher wird dem Vorschlag in BWGZ 4/2008 gefolgt und 
in solchen Fällen nur ein Gemeinkostenzuschlag von 10 % angesetzt. 

Beim Gemeinkostenzuschlag für Teilzeitbeschäftigte wird weiter empfohlen, den 'normalen' Zu-
schlagssatz auf die Brutto-Personalkosten der entsprechenden Stelle in Vollzeit (100 %) zu rech-
nen. Diesen Empfehlungen wurde in der vorliegenden Kalkulation gefolgt. 
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5. Kalkulationsmethoden 

Die Gebührensätze können entweder als Kalkulation nach Stundensätzen und Zeitaufwand 
 

ø-Kostenaufwand je Stunde x ø-Zeitaufwand je öffentlicher Leistung 

oder auf Basis des gesamten Kostenaufwands pro Gebührentatbestand 

 

 Gesamter Kostenaufwand  

 Bemessungseinheiten  

ermittelt werden. 

Die Kalkulation nach Stundensätzen und Zeitaufwand hat den großen Vorteil, dass bei der Be-
rechnung von Zeit- und Festbetragsgebühren keine Erhebung von Fallzahlen erforderlich ist und 
die Kosten für nicht gebührenpflichtige öffentliche Leistungen von vornherein unberücksichtigt 
bleiben. Daher wurde dieser Methode in der Kalkulation nach Möglichkeit der Vorrang einge-
räumt. 

Mittlere Bearbeitungszeiten und Fallzahlen (bei Wertgebühren und Festbetragsgebühren) er-
geben sich aus Erfahrungswerten der jeweils ausführenden Mitarbeiter der Verwaltung und 
wurden in intensiven Gesprächen vor Ort erhoben. Die zugrundeliegenden Werte sind der Kal-
kulation zu entnehmen. Auf die Erstellung von Arbeitszeitaufschrieben für Zwecke der Kalkula-
tion wurde nach Abstimmung mit der Verwaltung verzichtet. 
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6. Gebührenarten 

Die zulässigen Gebührenarten sind in § 12 LGebG definiert, der entsprechend der Verweisung 
in § 11 Abs. 3 KAG auch für Gemeinden, Städte und Verwaltungsgemeinschaften gilt. Nach § 
12 Abs. 1 LGebG sind die Gebühren nach festen Sätzen oder als Rahmengebühren zu bestim-
men. 

Der Gesetzgeber bildet also zunächst zwei Gruppen. Bei den Gebühren nach festen Sätzen 
werden als Unterfälle die Festbetragsgebühr, die Zeitgebühr und die Wertgebühr angeführt. Im 
Bereich der Rahmengebühren gibt es dagegen keine weiteren Untergliederungen. Der Son-
derfall der Mindestgebühr ist nicht gesetzlich geregelt. Er kommt nur in Kombination mit einer 
der oben genannten Gebührenarten vor. 

Im Bereich der Verwaltungsgebühren besteht damit ein breites Spektrum von Gebührenarten, 
aus denen ausgewählt werden kann. Diese Auswahl ist für jeden einzelnen Gebührentatbe-
stand vorzunehmen. Je nach Gebührenart sind die Gebührensätze nach unterschiedlicher Me-
thodik zu kalkulieren.  

6.1. Festbetragsgebühr 

Bei der Festbetragsgebühr wird ein feststehender Betrag je Leistungserstellung ermittelt. Diese 
Gebührenart ist besonders geeignet für standardisierte und sich häufig wiederholende Tätig-
keiten wie zum Beispiel die Erteilung melderechtlicher Auskünfte. 

Der Gebührensatz wird ermittelt, indem der (gewichtete) Stundensatz der an der Leistungser-
stellung beteiligten Mitarbeiter mit der mittleren Bearbeitungszeit multipliziert wird. Die Festbe-
tragsgebühr kann im Wege der Einzelfallkalkulation berechnet werden. 

Das wirtschaftliche oder sonstige Interesse der Gebührenschuldner bleibt bei der Festbetrags-
gebühr zwangsläufig unberücksichtigt. 

Festbetragsgebühr mit Äquivalenzziffernkalkulation 

Eine Besonderheit in Bezug auf die Berücksichtigung des wirtschaftlichen oder sonstigen Inte-
resses stellt die Festbetragsgebühr in Verbindung mit einer Äquivalenzziffernkalkulation dar. Um 
eine entsprechende Gewichtung für wirtschaftliches oder sonstiges Interesse vorzunehmen, 
werden für die zu gewichtenden öffentlichen Leistungen Äquivalenzziffern festgelegt. Diese 
Äquivalenzziffern sollen die Gewichtung der wirtschaftlichen oder sonstigen Bedeutung abbil-
den. Durch die Gewichtung darf der Kostendeckungsgrundsatz nicht überschritten werden 
(VGH Mannheim, 31.01.1995, 2 S 1966.93). Maßgebend für die Einhaltung des Kostendeckungs-
grundsatzes sind die voraussichtlichen Gesamtkosten für sämtliche öffentliche Leistungen der-
selben Art und das für diese Leistungen insgesamt zu erwartende Gebührenaufkommen. 
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6.2. Zeitgebühr 

Bei der Zeitgebühr wird die Gebührenhöhe nach dem für die öffentliche Leistung benötigten 
Zeitaufwand bemessen (§ 11 Abs. 3 Satz 1 KAG i. V. m. § 12 Abs. 2 Nr. 2 LGebG), wobei die 
Länge der Zeiteinheiten vom Satzungsgeber frei bestimmt werden kann. 

In bestehenden Gebührenverzeichnissen finden sich häufig Regelungen, die einen Gebühren-
satz je angefangener Viertel-, halber oder auch voller Stunde ausweisen. Dadurch entstehen 
für diesen Gebührentatbestand zwangsläufig Kostenüberdeckungen. Denn die jeweils zuletzt 
angefangene Zeiteinheit wird in der überwiegenden Zahl der Fälle zwar nicht vollständig zur 
Leistungserstellung benötigt und verursacht damit nicht die entsprechenden Kosten, sie wird 
aber komplett veranlagt. Zur Umgehung dieses Problems wird nicht nach angefangenen Zeit-
einheiten abgerechnet, sondern bezüglich der letzten angefangenen Zeiteinheit auf- oder ab-
gerundet. 

Zur Ermittlung des Gebührensatzes wird der (gewichtete) Stundensatz aller beteiligten Mitarbei-
ter ermittelt und auf die verwendete Zeiteinheit umgerechnet. 

In der Stadt Fellbach soll eine Zeiteinheit (ZE) 15 Minuten betragen.  



 Allevo Kommunalberatung 

25.10.2021  Stadt Fellbach  Kalkulation Verwaltungsgebühren Seite 10 

6.3. Wertgebühr 

Die Wertgebühr wird in Abhängigkeit von dem Wert des Gegenstandes, auf den sich die Leis-
tung bezieht, bemessen (§ 11 Abs. 3 Satz 1 KAG i. V. m. § 12 Abs. 2 Nr. 3 LGebG). Die Bemessung 
erfolgt üblicherweise in Prozent oder Promille vom Wert des Gegenstandes. Dadurch ist ge-
währleistet, dass das wirtschaftliche oder sonstige Interesse berücksichtigt wird. 

Kalkulationsgrundlage ist die Summe der Werteinheiten der öffentlichen Leistungen. Durch Tei-
lung der ermittelten Kosten durch die Summe der Werteinheiten ergibt sich der anzusetzende 
Gebührensatz. Die Kostenermittlung kann entweder durch Ermittlung der jeweiligen Anteile aus 
den gesamten Jahreskosten der beteiligten Mitarbeiter oder durch Multiplikation des gewich-
teten Stundensatzes mit der mittleren Bearbeitungszeit und der Anzahl von Fällen erfolgen. 

Wertgebühr mit Mindestgebühr 

Je nach Gebührentatbestand kann sich bei einer ausschließlich maßstabsbezogenen Bemes-
sung eine Gebühr ergeben, die deutlich unter den konkret durch die öffentliche Leistung ver-
ursachten Kosten, teilweise sogar unter den Einzugskosten liegt. Um zumindest eine Kostende-
ckung zu erreichen, kann eine Mindestgebühr festgesetzt werden, die nur dann greift, wenn 
sie durch die maßstabsbezogene Gebühr unterschritten würde. 

Grundlage für die Kalkulation dieser Gebühr ist der durchschnittliche Mindestaufwand für die 
öffentliche Leistung. Dieser wird als Mindestgebühr festgesetzt. Damit keine Kostenüberde-
ckung entsteht, sind die auf die Mindestgebühr bezogenen Einnahmen und Bemessungsein-
heiten abzuziehen, bevor die normale maßstabsbezogene Gebühr ermittelt wird. 
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6.4. Rahmengebühr 

Werden Rahmengebühren kalkuliert, kommt es darauf an, ob die Kommune auf entspre-
chende Erfahrungswerte, insbesondere auf einen bestimmten Gebührenrahmen aus der Ver-
gangenheit zurückgreifen kann. Ist dies der Fall, kann die Rahmengebühr anhand der Fallzah-
len und des durchschnittlichen Gebührenaufkommens pro Fall der letzten Jahre kalkuliert wer-
den. Bei der Ermittlung der Gebührensätze muss hier mit dem Einsatz von Äquivalenzziffern ope-
riert werden. 

Soll eine Rahmengebühr neu eingeführt werden, sodass keine Erfahrung aus der Vergangen-
heit besteht, so ist die zu verwendende Unter- und Obergrenze im Wege einer wertenden Ent-
scheidung festzusetzen und die zu erwartende durchschnittliche Ausschöpfung im Wege einer 
Prognose zu schätzen. 

Auch wenn das Bundesverwaltungsgericht die Rahmengebühren als besonders geeignet be-
trachtet, um der Vielgestaltigkeit der der Gebührenbemessung zugrunde liegenden Einzelfälle 
gerecht zu werden, sind bei deren Anwendung in der örtlichen Praxis besondere Schwierigkei-
ten festzustellen. Dies ist beispielsweise bei der erschwerten sachgerechten Ermessensaus-
übung und bei der fehlenden Kontrollmöglichkeit/Nachvollziehbarkeit durch den Gebühren-
zahler der Fall. In der Praxis werden häufig Rahmengebühren in Richtung der unteren Grenze 
und mit vorher definierten Werten festgesetzt, um ein mögliches Misstrauen in die Entscheidung 
zu vermeiden. Weiter ist festzustellen, dass abteilungsintern Festbetragsgebühren definiert wer-
den oder die Bemessung nach Zeitaufwand erfolgt, womit faktisch eine Festbetrags- bzw. Zeit-
gebühr erhoben wird. 

Der Einsatz der Rahmengebühr ist daher weniger zu empfehlen. Im Gebührenverzeichnis zum 
Satzungsmuster des Gemeindetags sind trotzdem noch eine Reihe von Tatbeständen mit Rah-
mengebühren enthalten. Dies ist dadurch begründet, dass das neue Satzungsmuster aus dem 
bisherigen Muster fortentwickelt wurde, welches an diesen Stellen bereits Rahmengebühren-
sätze enthielt. Dies war auf Basis der Rechtslage vor der Gesetzesänderung auch sinnvoll, zumal 
damals nicht so präzise zu kalkulieren war. Das Satzungsmuster ist nicht bindend, Abweichun-
gen sind möglich und auch zu empfehlen. 
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7. Kostenüberschreitungsverbot 

Während nach der früheren Rechtslage das Kostendeckungsprinzip nur in abgeschwächter 
Form als "Kostenorientierungsgebot" anzuwenden war (VGH Mannheim, 31.01.1995, 2 S 
1966.93), soll nach aktuellem Recht (KAG 2005) die Gebühr die mit der öffentlichen Leistung 
verbundenen Verwaltungskosten aller an der Leistung Beteiligten decken (§ 11 Abs. 2 Satz 1 
KAG). Zur Berücksichtigung dieser Zielsetzung müssen in die Kalkulation der Verwaltungsgebüh-
ren sämtliche Kosten einbezogen werden, wozu beispielsweise auch anteilige Gemeinkosten 
für Bürgermeister und politische Gremien gehören. Sollten die Sätze trotz der gesetzlichen Vor-
gabe nicht kostendeckend kalkuliert oder festgesetzt werden, so sind die Gebührenschuldner 
dadurch jedoch nicht in ihren Rechten verletzt (VGH Mannheim, 12.05.2003, 1 S 964.02). 

Zu der Frage, ob durch die kalkulierten Sätze die Kosten auch überschritten werden dürfen, 
enthält das Gesetz keine ausdrückliche Regelung. Es ist aber von einem Überschreitungsverbot 
auszugehen. Die Rechtsprechung hat bereits entschieden (VGH Mannheim, 31.01.1995, 2 S 
1966.93), dass die Verwaltungsgebühren so zu bemessen sind, dass das geschätzte Gebühren-
aufkommen den auf die öffentlichen Leistungen entfallenden durchschnittlichen Personal- und 
Sachaufwand für den betreffenden Verwaltungszweig nicht übersteigt. 

Es wird dabei deshalb von einem durchschnittlichen Personal- und Sachaufwand ausgegan-
gen, weil die Gebührenbemessung im Einzelfall von den entstehenden Kosten abweichen 
kann und auch muss, wenn das wirtschaftliche und sonstige Interesse des Gebührenschuldners 
berücksichtigt werden soll. Dies bedeutet, dass bei den entsprechenden Gebührentatbestän-
den die festzulegenden Gebührensätze in Fällen eines besonderen wirtschaftlichen oder sons-
tigen Interesses höher und, wo dies nicht der Fall ist, niedriger ausfallen müssen als die tatsäch-
lich entstehenden Kosten. In der Summe sollen dadurch innerhalb eines Gebührentatbestan-
des kostendeckende Einnahmen erreicht, aber auch nicht überschritten werden. 

In der Regel ist als Gebührentatbestand jede Leistung zu verstehen, für die ein eigener Gebüh-
rensatz im Gebührenverzeichnis ausgewiesen ist. Ausgenommen sind nur Tatbestände mit einer 
Differenzierung der Sätze zur Berücksichtigung des wirtschaftlichen Interesses (hier ist eine Be-
trachtung in der Summe zulässig). 
  



 Allevo Kommunalberatung 

25.10.2021  Stadt Fellbach  Kalkulation Verwaltungsgebühren Seite 13 

8. Ermessensentscheidungen 

Bei der Gebührenkalkulation handelt es sich um ein Kontrollinstrument zur Überprüfung des Ge-
bührensatzes als rechnerisches Endergebnis. Sie muss vom Gemeinderat bei der Beschlussfas-
sung über die Höhe des Gebührensatzes gebilligt werden und dient als Nachweis darüber, dass 
der Gemeinderat das ihm bei der Kostenermittlung eingeräumte Ermessen über die Höhe des 
Gebührensatzes fehlerfrei ausgeübt hat (VGH Mannheim, 07.09.1987, 2 S 998.86, 24.11.1988, 2 
S 1168.88 und 31.08.1989, 2 S 2805.87). 

Der Gemeinderat hat Ermessensentscheidungen in folgenden Bereichen zu treffen: 

1. Gebührensatz 
1.1. Auswahl der Gebührenart 
1.2. Höhe der Gebührensätze 
1.3. Einstellung der gebührenfähigen Kosten 
 

2. Kalkulation 
2.1. Berücksichtigung und Gewichtung von wirtschaftlicher oder sonstiger Bedeutung der 

öffentlichen Leistung 
2.2. Bemessungsgrundlage für die Gebührentatbestände 
2.3. Berücksichtigung kalkulatorischer Zinsen bei den Sachkosten 
2.4. Schätzungen bei Preisentwicklungen (der Personal-, Sach- und Gemeinkosten), 

Zeitanteilen für öffentliche Leistungen und anderen Bemessungseinheiten 

Diese Auflistung zeigt deutlich, in welchem Umfang der Gesetzgeber und die Rechtsprechung 
die Gebührenkalkulation zur Beratungsgrundlage des Ortsgesetzgebers gemacht hat. Zu die-
sem Zweck wurde das nachfolgende Zahlenmaterial so übersichtlich und durchschaubar wie 
möglich aufbereitet und dessen ausführliches Studium wird empfohlen. 

Obersulm, 25.10.2021 
Allevo Kommunalberatung 

 

Thomas Lanver 
Diplom-Kaufmann (FH) 
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Gebührenverzeichnis

(Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung)

Lfd. Nr. öffentliche Leistung kalkulierte Gebühr Gebühren-
vorschlag

bisherige Gebühr bisherige 
Nr. in 

Satzung

1 Allgemeine Verwaltungsgebühr 16,18 €/ZE 16,00 €/ZE 2 - 1.000 € § 4 Abs. 1

(§ 4 Abs. 1 Satz 3 der Satzung)

unter anderem:

- Bearbeitung von mündlichen und schriftlichen Anträgen, 
Erklärungen, Gesuchen und dergl., die  nicht in eigener 
Zuständigkeit zu bescheiden sind, soweit die Mitwirkung der 
Stadt  nicht vorgeschrieben oder angeordnet ist

- Ablehnung eines Antrags usw. 
(§ 4 Abs. 6 Satz 1 der Satzung)
Bei Unzuständigkeit gebührenfrei.

- Zurücknahme eines Antrags

- Auskünfte insbesondere aus Akten und Büchern oder anderen 
Medien oder Einsichtnahme in solche
Mündliche Auskünfte einfacher Art sind gebührenfrei.

- Befreiung (Ausnahmebewilligung, Dispens) von gesetzlichen 
Vorschriften oder städtischen Bestimmungen

- Genehmigungen, Erlaubnisse, Zulassungen, Konzessionen, 
Bewilligungen und dergl. aller Art, soweit nichts anderes 
bestimmt ist

2 Beglaubigungen, Bestätigungen 3

2.1 Amtliche Beglaubigung von Unterschriften, Handzeichen und 
Siegeln

3.1

2.1.a für die erste Unterschrift einer Person 9,23 €/Fall 9,00 €/Fall 4,00 €/Fall

2.1.b für jede weitere Unterschrift dieser Person 2,77 €/Fall 2,00 €/Fall 1,50 €/Fall

2.2 Amtliche Beglaubigung/Bestätigung der Übereinstimmung 3.2

von Abschriften, Auszügen, Niederschriften, Ausfertigungen, 
Fotokopien und dergleichen aus amtlichen Akten oder privaten 
Schriftstücken mit der Urschrift

2.2.a für die erste Seite 7,38 €/Fall 7,00 €/Fall 3,00 €/Fall

2.2.b für jede weitere Seite 4,61 €/Fall 4,00 €/Fall 1,00 €/Fall

Die Gebühr für die Kopien ist in der Beglaubigungsgebühr 
bereits enthalten.

Hinweis: Die ersten fünf Mehrfertigungen, Abschriften oder 
Ablichtungen des Abgangs- oder Abschlusszeugnisses sind von 
den entsprechenden Schulen gebührenfrei zu beglaubigen.

3 Bescheinigungen 4

3.1 Bestätigungen, Zeugnisse, Atteste, 
Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Ausweise aller Art

14,00 €/ZE 14,00 €/ZE 12 - 100 €

(auch Zweit- und Mehrfertigungen, soweit nichts anderes 
bestimmt ist)

12,00 €/Fall Termin

4 Rechtsbehelfe 18,21 €/ZE 18,00 €/ZE 8

(Widerspruch, Einspruch in Wahlanfechtungsverfahren, 
Gegenvorstellung, Dienstaufsichtsbeschwerde usw.)

- wenn die Rechtsbehelfe im Wesentlichen als unzulässig oder 
unbegründet zurückgewiesen werden oder wenn die Gebühr 
einem Gegner auferlegt werden kann, der die angefochtene 
Verfügung oder Entscheidung beantragt hat

135 - 500 € 8.1

- bei Zurücknahme der Rechtsbehelfe wenn kein Grund vorliegt, 
von einem Gebührenansatz abzusehen (§ 4 Abs. 4 Satz 3 der 
Satzung)

mind. 1/5 der 
Gebühr nach Ziff. 

8.1

8.2

14 - 250 € 7

27 - 250 € 2

14 - 50 € 1

Allevo Kommunalberatung
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Gebührenverzeichnis

(Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung)

Lfd. Nr. öffentliche Leistung kalkulierte Gebühr Gebühren-
vorschlag

bisherige Gebühr bisherige 
Nr. in 

Satzung

5 Fotokopien, Ausdrucke und Aktenübersendung 6

5.1 Auszüge aus Akten, Protokollen von öffentlichen 
Verhandlungen, amtlichen Büchern, Registern usw.

3,50 €/Seite 6.1

5.1.a für die erste Seite 5,31 €/Fall 5,00 €/Fall

5.1.b für jede weitere Seite A4 sw 1,06 €/Fall 1,00 €/Fall

5.1.c für jede weitere Seite A4 farbig / A3 1,59 €/Fall 1,50 €/Fall

5.2 Auszüge aus dem Planwerk, den Bebauungsplänen und den 
Luftbilddaten der Stadt Fellbach > A3

14,64 €/Fall 14,00 €/Fall 0,50 - 1.000 € 6.3

5.3 Aktenübersendung oder Übermittlung digitaler Daten 15,95 €/ZE 15,00 €/ZE 14 - 500 € 6.4

6 Melderecht 19

6.1 Auskünfte aus dem Melderegister

6.1.a einfache Auskunft (§ 44 Abs. 1 BMG) ohne besondere Ermittlung 9,23 €/Fall 9,00 €/Fall 7,00 €/Fall 19.2

6.1.b erweiterte Auskunft (§ 45 Abs. 1 BMG) ohne besondere 
Ermittlung

13,85 €/Fall 13,00 €/Fall

6.1.c einfache / erweiterte Auskunft, wenn besondere Ermittlung 
erforderlich ist sowie Gruppenauskünfte (§ 46 Abs. 1, § 50 Abs. 1, 
2 und 3 BMG)

13,85 €/ZE 13,00 €/ZE 13 - 500 €
13 € / ZE

19.3
Termin

6.1.2 elektronische einfache Auskunft über das Meldeportal 5 €/Fall 19.6

(§ 49Abs. 3 i.V.m. § 5 Abs. 1 Satz 4 BW AGBMG)

***Die Gebühr wird durch das Rechenzentrum direkt erhoben***

Gebührenfestsetzung erfolgt wie in anderen Städten und 
Gemeinden in Baden-Württemberg entsprechend einer 
Vereinbarung mit dem Rechenzentrum (abgestimmt mit 
Gemeindetag und Innenministerium) ohne eine Kalkulation.

6.2 schriftliche Meldebescheinigung

6.2.a einfach (§ 18 Abs. 1 Satz 2 BMG) 9,23 €/Fall 9,00 €/Fall 6,00 €/Fall 19.1

6.2.b erweitert (§ 18 Abs. 2 BMG) 12,00 €/Fall 12,00 €/Fall 7,00 €/Fall 19.7

6.3 Schriftliche Auskunft über die Steuer-ID 9,23 €/Fall 9,00 €/Fall

6.4 Gebührenfrei sind  (§ 9 BMG):

6.4.1 die Bearbeitung einer Meldung oder Anzeige sowie die 
Meldebestätigung (§ 24 Abs. 2 BMG)

6.4.2 die Auskunft an den Betroffenen (§ 10 BMG)

6.4.3 die Berichtigung, Ergänzung, Sperrung und Löschung von Daten 
und Hinweisen des Melderegisters (§§ 12, 14, 15 BMG)

6.4.4 die Unterrichtung des Betroffenen über die zu seiner Person 
erteilten erweiterten Melderegisterauskünfte (§ 45 Abs. 2 BMG)

6.4.5 die Einrichtung von Übermittlungssperren sowie von 
Auskunftssperren und bedingten Sperrvermerken (§ 9 Nr. 5 BMG)

6.4.6 die Abgabe von Erklärungen nach § 44 Abs. 3 Satz 2 BMG

6.4.7 die Auskunft an den Wohnungsgeber (§ 50 Abs. 4 BMG)

7 Archivwesen

7.1 allgemein öffentliche Leistung im Archivwesen 17,48 €/ZE 17,00 €/ZE 13,00 €/ZE Termin

unter anderem:

- Inanspruchnahme zu privaten oder gewerblichen Zwecken
- schriftliche Auskünfte sowie Ermittlung von Archivgut

Hinzu kommen die entstehenden Kosten Dritter (z.B. bei 
Fotoreproduktionen)

Für heimatkundliche und wissenschaftliche Forschung sowie 
schulische und ausbildungsbezogene Zwecke kann auf die 
Erhebung von Gebühren verzichtet werden.

Allevo Kommunalberatung
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Gebührenverzeichnis

(Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung)

Lfd. Nr. öffentliche Leistung kalkulierte Gebühr Gebühren-
vorschlag

bisherige Gebühr bisherige 
Nr. in 

Satzung

8 Feiertagsrecht 11

8.1 Erteilung von Befreiungen und Anordnungen nach dem Sonn- 
und Feiertagsgesetz

66,04 €/Fall 66,00 €/Fall 33 - 250 €
 35 € Termin

9 Fischereischeine 12

Die Fischereiabgabe nach den aktuell gültigen Vorschriften wird 
neben der Verwaltungsgebühr für Fischereischeine erhoben.

9.1 Erteilung von Fischereischeinen

(§§ 31,32 FischG)

9.1.1 Jahresfischereischein 24,32 €/Fall 24,00 €/Fall 25 - 80 €
25 €

12.2
Termin

9.1.2 Fischereischein auf Lebenszeit 34,06 €/Fall 34,00 €/Fall 38 - 80 €
38 €

12.1
Termin

9.1.3 Jugendfischereischein 24,32 €/Fall 24,00 €/Fall 25 - 80 €
25 €

12.3
Termin 

9.1.4 Ersatzfischereischein 19,46 €/Fall 19,00 €/Fall 19,00 €/Fall Termin

9.2 Separate Einziehung der Fischereiabgabe bei Fischereischeinen 
auf Lebenszeit (§§ 35, 36 FischG) 

19,46 €/Fall 19,00 €/Fall 13,00 €/Fall 12.6

10 Fundsachen 13

Aufbewahrung einschließlich  Aushändigung an den Verlierer, 
Eigentümer oder Finder

10.1 bei Sachen bis zu 50 € Wert 18,46 €/Fall gebührenfrei 2 % des Wertes, 
mind. 3 €

13.1

10.2 bei Sachen über 50 € Wert 18,46 €/Fall 18,00 €/Fall 13.2

sowie Schlüssel für Schließanlagen, Eingangstüren und 
Kraftfahrzeuge

10.3 Aufbewahrung und Herausgabe von Tieren 13,45 €/ZE 13,00 €/ZE 51 € / Std. 13.3

zzgl. Kosten für Unterbringung, Futter und Transport

10.4 Übersendung von Fundsachen an den Eigentümer oder Finder 12,00 €/Fall 12,00 €/Fall 7 - 50 € 13.4

zzgl. Portokosten

11 Bestattungsrecht 10

11.1 Ausstellung eines Leichenpasses 40,04 €/Fall 40,00 €/Fall 22,00 €/Fall 10.1

(§§ 44 und 45 BestattG)

11.2 Anordnung der Bestattung 100,16 €/Fall 100,00 €/Fall 39,00 €/Fall 10.3

(§ 31 BestattG)

11.3 Zurückstellung der Beurkundung eines Sterbefalls 33,27 €/Fall 33,00 €/Fall gebührenfrei Termin

12 Standesamt

12.1 Kirchenaustritt 42,78 €/Person 42,00 €/Person 29,00 €/Person 22.1

12.2 Zuschlag für Trauungen im Freien 350,14 €/Fall 350,00 €/Fall 250,00 €/Fall 22.4

12.3 Bei Eheschließungen in sonstigen Einrichtungen (außerhalb des 
Standesamts) kommt ggf. noch eine Raummiete (direkt von der 
vermietenden Einrichtung)

12.4 Terminreservierung für die Durchführung der Trauung 27,03 €/Termin 27,00 €/Termin

12.5 Hinterlegungen 13,95 €/ZE 13,00 €/ZE

Annahme und Rückgabe von Urkunden, Geld, Wertsachen, 
Wertpapieren o.ä.

4 - 500 € 22.2

2 % v. 500 € u. 1 % 
d. Mehrwertes

Allevo Kommunalberatung
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Gebührenverzeichnis

(Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung)

Lfd. Nr. öffentliche Leistung kalkulierte Gebühr Gebühren-
vorschlag

bisherige Gebühr bisherige 
Nr. in 

Satzung

12.6 Namensänderungen 182,58 € - 
3.651,60 €

12.6.a Änderung und Feststellung eines Familiennamens - je Person 200,00 € - 1.020,00 
€

100 - 1.000 € 22.5

12.6.b Änderung eines Vornamens 50,00 € - 250,00 € 50 - 250 € 22.6

12.7 Bearbeitung eines Antrags auf Fortschreibung der 
Personenstandseinträge

40,30 €/Fall 40,00 €/Fall gebührenfrei Termin

Weitere gebührenpflichtige Tatbestände § 7 Abs. 2 Satz 2 Gesetz 
zur Ausführung des Personenstandsgesetzes

13 Gewerberecht 15

13.1 Gewerbeanzeigen (§ 14 GewO) 27,00 €/Fall 15.1
13.1.1 Gewerbean-/-ummeldung 32,04 €/Fall 32,00 €/Fall

13.1.2 Gewerbeabmeldung 22,89 €/Fall 22,00 €/Fall

13.2 Erteilung von Auskünften aus der Gewerbekartei (§ 14 GewO) 10,94 €/Fall 10,00 €/Fall 14,00 €/Fall 15.2

13.3 Erteilung einer Meldebestätigung / Ausfertigung Zweitschrift 8,75 €/Fall 8,00 €/Fall 7,00 €/Fall 15.3

13.4 Erlaubnis zum Betrieb des Bewachungsgewerbes (§ 34 a Abs. 1 
GewO)

16,76 €/ZE 16,00 €/ZE 238 - 1.500 € 15.13

13.5 Zuverlässigkeitsprüfung für Personal im Bewachungsgewerbe 17,66 €/ZE 17,00 €/ZE

13.6 Öffentliche Bestellung von Versteigerern (§ 34 b Abs. 5 GewO) 16,76 €/ZE 16,00 €/ZE 238 - 1.000 € 15.15

13.7 sonstige Erlaubnisse im Gewerberecht 16,76 €/ZE 16,00 €/ZE

unter anderem:

- Erlaubnis zum Betrieb des Pfandleih- oder 
Pfandvermittlungsgewerbes (§ 34 Abs. 1 GewO)

238 - 1.500 € 15.12

- Erlaubnis zum Betrieb des Versteigerergewerbes 
(§ 34 b Abs. 1  GewO)

238 - 1.500 € 15.14

- Erlaubnis zu Veranstaltungen nach § 33 a GewO 
(Schaustellungen von Personen)

222 - 1.500 € 15.6

13.8 Reisegewerbekarte (§ 55 GewO) 100 - 500 € Termin

13.8.1 unbefristet 177,38 €/Fall 177,00 €/Fall 108 - 650 € 15.20

13.8.2 befristet 88,69 €/Fall 88,00 €/Fall

13.8.3 Ergänzung, Erweiterung und Änderung einer Reisegewerbekarte 17,84 €/ZE 17,00 €/ZE 108 - 650 € 15.23

13.8.4 Erteilung einer Zweitschrift der Reisegewerbekarte(§ 60 c Abs. 2 
GewO)

47,57 €/Fall 47,00 €/Fall 54 - 100 € 15.22

13.9 Schließungsverfahren von Betrieben (z.B. Gaststätten, 
Spielhallen, § 15 Abs. 2 GewO)

16,94 €/ZE 16,00 €/ZE 76 €/ Std. 15.16

13.10 Untersagung gewerblicher Tätigkeiten (z.B. §§ 15 Abs. 2 und 59 
GewO)

16,94 €/ZE 16,00 €/ZE 75 €/ Std. 15.25

13.11 Gewerbeuntersagung (§ 35 GewO) 16,94 €/ZE 16,00 €/ZE

Gestattung der Wiederausübung eines untersagten Gewerbes 135 - 1.500 € 15.18

13.12 Privatkrankenanstalt (§ 30 GewO) 16,94 €/ZE 16,00 €/ZE 222 - 1.500 € 15.5

13.13 Ablehnung von Anträgen und Rücknahme/Widerruf von 
Erlaubnissen nach dem Gewerberecht

16,94 €/ZE 16,00 €/ZE 1/10 bis zum 
vollen Betrag der 

Gebühr für die 
beantragte oder
erteilte Erlaubnis

15.24

13.14 sonstige Leistungen nach dem Gaststätten- bzw. Gewerberecht 16,07 €/ZE 16,00 €/ZE 76 € / Std. 15.28

14 Untersagung eines Handwerks (§ 16 Abs. 3 HWO) 16,76 €/ZE 16,00 €/ZE 124 - 700 € 16

Allevo Kommunalberatung
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Gebührenverzeichnis

(Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung)

Lfd. Nr. öffentliche Leistung kalkulierte Gebühr Gebühren-
vorschlag

bisherige Gebühr bisherige 
Nr. in 

Satzung

15 Spielrecht
15.1 Erlaubnis zur Aufstellung von Spielgeräten mit 

Gewinnmöglichkeit (§ 33 c Abs. 1 GewO)
16,49 €/ZE 16,00 €/ZE 152 - 1.600 €

200 - 3.500 €
15.7

Termin

15.2 Prüfung der Geeignetheit und Bestätigung des Aufstellortes (§ 33 
c Abs. 3 GewO)

132,08 €/Fall 132,00 €/Fall 93,00 €/Fall 15.8

15.3 Erlaubnis, Ablehnung, Änderung, Aufhebung, Rücknahme oder 
Widerruf der Festsetzung zum Betrieb einer Spielhalle oder eines 
ähnlichen Unternehmens (§ 41 LGlüG)

17,02 €/ZE 17,00 €/ZE 348 - 5.000 € 18.1

15.4 Sonstige Leistungen nach dem Landesglücksspielgesetz (LGlüG) 17,02 €/ZE 17,00 €/ZE 69 € / Std. 18.2

16 Märkte (§ 69 GewO) 16,24 €/ZE 16,00 €/ZE

- Festsetzung von Messen, Ausstellungen, Großmärkten, Spezial- 
und Jahrmärkten, Wochenmärkten sowie Volksfesten

112 - 2.500 € 15.26

- Ablehnung, Änderung, Aufhebung, Rücknahme oder Widerruf 
der Festsetzung von Veranstaltungen

1/5 bis 3/5 der 
Festsetzungsgebü

hr mind. 69 €

17 Gaststättenrecht 14

17.1 Gestattungen 34 - 1.000 € 14.8

(§ 12 GastG) 34 € / Tag Termin

17.1.a für den ersten Tag 41,24 € 41,00 €

17.1.b für jeden weiteren Tag 10,31 € 10,00 €

17.2 Sperrzeitverkürzung 16,42 €/ZE 16,00 €/ZE

17.3 Gaststättenerlaubnis (§ 2 GastG) 76,79 € - 3.248,98 € 76,00 € - 3.248,00 € 130 - 5.500 € 14.1

17.4 Stellvertretererlaubnis 70 - 600 € 14.3
(§ 9 GastG)

17.5 Vorläufige Erlaubnis und vorläufige Stellvertretererlaubnis 129,64 €/Fall 129,00 €/Fall 14.4/5

(§ 11 GastG)

17.6 Untersagung der Beschäftigung von Personen 
(§ 21 Abs. 1 GastG)

16,11 €/ZE 16,00 €/ZE

17.7 Auflagen und Anordnungen 
(§§ 5, 12 Abs. 3 GastG, § 12 Satz 2 GastVO

16,55 €/ZE 16,00 €/ZE 76 € / Std. 14.9

17.8 Ablehnung von Anträgen und Rücknahme/Widerruf von 
Erlaubnissen nach dem Gaststättenrecht

16,41 €/ZE 16,00 €/ZE 1/10 bis zur vollen 
Gebühr für die 

beantragte oder 
erteilte Erlaubnis

14.11

18 Immissionsschutzrecht 30

18.1 Aufgaben nach der Verordnung über kleine und mittlere 
Feuerungsanlagen (1. BImSchV)

18,36 €/ZE 18,00 €/ZE 60 - 2.500 € 30.2

18.2 Aufgaben nach der Verordnung zur Auswurfbegrenzung von 
Holzstaub (7. BImSchV)

18,36 €/ZE 18,00 €/ZE 60 - 2.500 € 30.3

18.3 Aufgaben nach der Sportanlagenlärmschutzverordnung 
(18. BImSchV)

18,36 €/ZE 18,00 €/ZE 60 - 2.500 € 30.4

18.4 Aufgaben nach der Geräte- und 
Maschinenlärmschutzverordnung (32. BImSchV)

18,36 €/ZE 18,00 €/ZE 80 € / Std. 30.1

19 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses 24

19.1 Schriftliche Auskunft aus der Kaufpreissammlung und über 
Bodenrichtwerte, sonstige Leistungen

18,67 €/ZE 18,00 €/ZE 17 - 500 €

10 % der 
Genehmigungs-

gebühr

70 - 350 €
125 €

Allevo Kommunalberatung
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Gebührenverzeichnis

(Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung)

Lfd. Nr. öffentliche Leistung kalkulierte Gebühr Gebühren-
vorschlag

bisherige Gebühr bisherige 
Nr. in 

Satzung

20 Baugesetzbuch
20.1 Ausstellung eines Negativzeugnisses

(Nichtausübung oder Nichtbestehen des Vorkaufsrechts) nach § 
28 Abs. 1 BauGB / §29 Abs.6 Satz 10 WG

Kaufpreis bis 1.000 € 0,00 €/Fall 0,00 €/Fall

Kaufpreis bis 10.000 € 10,04 €/Fall 10,00 €/Fall

Kaufpreis bis 100.000 € 20,09 €/Fall 20,00 €/Fall

Kaufpreis bis 250.000 € 40,18 €/Fall 40,00 €/Fall

Kaufpreis über 250.000 € 60,27 €/Fall 60,00 €/Fall

21 Baurecht
Soweit die Gebühren nach Baukosten berechnet werden, ist 
von den Kosten nach DIN 276 Teil 1 Kostengliederung Nummern 
300 - 469 (Ausgabe 2018-12) auszugehen, die am Ort der 
Bauausführung im Zeitpunkt der Entscheidung zur
Durchführung des Vorhabens erforderlich sind, einschließlich des 
Wertes etwaiger Eigenleistungen (Material- und Arbeitsleistung). 
Die Baukosten sind auf volle 1.000 € aufzurunden. Zu den Bau- 
und Herstellungskosten gehört auch die auf diese Kosten 
entfallende Umsatzsteuer.
Hinweis: Die Angabe v. T. bezieht sich auf die Bau- bzw. 
Abbruchkosten.

21.1 Kenntnisgabeverfahren 23.7

21.1.1 Bearbeitung des Kenntnisgabeverfahrens (§ 53 Abs. 5 Nr. 1 LBO) 3 v.T., mind. 126 € 23.7.2

21.1.1.a wenn Baukosten zu Grunde gelegt werden können mind. 
138,48 €/Fall

3 ‰, mind. 
138,00 €

21.1.1.b wenn keine Baukosten zu Grunde gelegt werden können 17,31 €/ZE 17,00 €/ZE

21.1.2 Mitteilungen nach § 53 Abs. 6 LBO 
(Feststellung von Hindernissen für den Baubeginn)

18,36 €/ZE 18,00 €/ZE 1/10 bis zur vollen 
Gebühr nach 

23.7.2, mind. 74 €

23.7.3

21.2 vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren 23.3

21.2.1 Genehmigung nach §52 LBO i.V.m. § 58 LBO 4 v.T., mind. 
151 €

23.3.1

21.2.1.a wenn Baukosten zu Grunde gelegt werden können mind. 
178,40 €/Fall

4 ‰, mind. 
178,00 €

21.2.1.b wenn keine Baukosten zu Grunde gelegt werden können 17,84 €/ZE 17,00 €/ZE 151 - 1.700 € 23.3.2

21.3 Baugenehmigungsverfahren

21.3.1 Genehmigung nach § 58 LBO 5,5 v.T., mind. 
182 €

23.2.1

21.3.1.a wenn Baukosten zu Grunde gelegt werden können mind. 
214,08 €/Fall

5,5 ‰, mind. 
214,00 €

21.3.1.b wenn keine Baukosten zu Grunde gelegt werden können 17,84 €/ZE 17,00 €/ZE

21.3.2 Genehmigung von Fertighäusern in der Fertighausausstellung mind. 
81,26 €/Fall

2,5 ‰, mind. 
81,00 €

2,5 v.T., mind. 70 € 23.2.2

21.3.3 Genehmigung von Werbeanlagen 17,84 €/ZE 17,00 €/ZE 151 - 1.500 € 23.2.4

21.4 Teilbaugenehmigung nach § 61 LBO 17,84 €/ZE 17,00 €/ZE 5 v.T., mind. 151 € 23.5.1

21.5 Erteilung eines Bauvorbescheides (§ 57 LBO) 23.1

21.5.a wenn Baukosten zu Grunde gelegt werden können mind. 
178,40 €/Fall

2,5 ‰, mind. 
178,00 €

2,5 v.T., mind. 151 
€

23.1.1

21.5.b wenn keine Baukosten zu Grunde gelegt werden können 17,84 €/ZE 17,00 €/ZE 151 - 1.700 € 23.1.2

21.6 Zustimmung (§ 70 LBO) mind. 
73,47 €/Fall

5 ‰, mind. 
73,00 €

5 v.T., mind. 68 € 23.4

Allevo Kommunalberatung



Stadt Fellbach Kalkulation Verwaltungsgebühren  Seite 21

Gebührenverzeichnis

(Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung)

Lfd. Nr. öffentliche Leistung kalkulierte Gebühr Gebühren-
vorschlag

bisherige Gebühr bisherige 
Nr. in 

Satzung

21.7 Verlängerung der Geltungsdauer von Bescheiden 16,78 €/ZE 16,00 €/ZE ¼ der jew. 
Gebühr für den 
urspr. Bescheid, 

mind. 73 €

23.6

21.8 Rücknahme, Ablehnung, Zurückweisung von Anträgen nach 
Ziffern 21.1-21.7

18,89 €/ZE 18,00 €/ZE 23.8

21.9 Befreiung, Ausnahme oder Abweichung von baurechtlichen 
Vorschriften und Festsetzungen eines Bebauungsplans 
(Ausnahmen und Abweichungen nach LBO im 
Genehmigungsverfahren gebührenfrei)

50 - 7.500 € 50 - 7.500 € 23.9

21.10 Baukontrolle

21.10.1 Bauüberwachung (§ 66 LBO) und bis zu zwei Abnahmen 
(§ 67 LBO)

mind. 
89,36 €/Fall

1 ‰, mind. 
89,00 €

1 v.T., mind. 70 € 23.10.1

21.10.2 für jede sonstige Baukontrolle 17,87 €/ZE 17,00 €/ZE 70 - 300 € 23.10.3

21.10.3 für eine Werbeanlage 35,74 €/Fall 35,00 €/Fall

21.10.4 Gebrauchsabnahme oder Nachabnahme fliegender Bauten 
(§ 69 Abs. 6 LBO)

18,87 €/ZE 18,00 €/ZE 40 - 300 €
50 - 300 €

23.14
DA

21.11 Brandverhütungsschau / Nachschau 18,87 €/ZE 18,00 €/ZE 80 € / Std. 23.12

21.12 Bearbeitung Baulasterklärung (§ 71 LBO) 138,48 €/Fall 138,00 €/Fall 116 - 500 € 23.15.1

21.13 Löschung einer Baulast auf Antrag 69,24 €/Fall 69,00 €/Fall

21.14 sonstige Anordnungen und Entscheidungen in Zuständigkeit der 
Baurechtsbehörde

18,89 €/ZE 18,00 €/ZE 70 - 700 € 23.11

22 Abgeschlossenheitsbescheinigung 25

22.1 Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung 95,00 €/Einheit 95,00 €/Einheit 25.1
 (§ 7 Abs. 4 Nr. 2 und § 32 Abs. 2 Nr. 2 WEG)

22.2 je Stellplatz 20,00 € 12,00 €

22.3 Ergänzungsbescheinigung 18,36 €/ZE 18,00 €/ZE 131 - 1.500 € 25.2

23 Akteneinsicht und Auskünfte 23.16

23.1 Erteilung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis 16,25 €/ZE 16,00 €/ZE 17 - 200 € 23.15.2

23.2 Einsicht in Statikunterlagen 15,80 €/ZE 15,00 €/ZE 66 - 150 € 23.16.1

23.3 Einsicht und Auskünfte aus Akten 16,25 €/ZE 16,00 €/ZE 13 - 63 € 23.16.2

(Bauakten, Erschließungs- und Entwässerungsakten, 
Denkmalauskunft)

23.4 Aufforderung zur Rückgabe von Akten, wenn eine Rückgabe 
nicht innerhalb von 4 Wochen erfolgt

30,38 €/Fall 30,00 €/Fall

Bei Herausgabe der Akten kann die Verwaltung zusätzlich eine 
Kaution verlangen.

250,00 €/Fall

24 Abwasser

24.1 Genehmigung einer Grundstücksentwässerungsanlage 19,42 €/ZE 19,00 €/ZE 70 - 1.000 € 28.1

(Anschluss und Änderung) nach der Abwassersatzung

24.2 Verwaltungsleistung nach § 13 Abwassersatzung (Herstellung, 
Unterhaltung usw. der Grundstücksanschlüsse)

28.3

24.2.a Anschluss im Neubaugebiet 427,44 €/Fall 427,00 €/Fall 279,00 €/Fall

24.2.b Anschluss in bereits bebautem Gebiet 823,75 €/Fall 823,00 €/Fall 771,00 €/Fall

25 Denkmalschutz

25.1 Denkmalschutzrechtliche Entscheidung 19,42 €/ZE 19,00 €/ZE gebührenfrei 23.17

25.2 Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG 19,42 €/ZE 19,00 €/ZE 25 - 500 € 23.17
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Gebührenverzeichnis

(Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung)

Lfd. Nr. öffentliche Leistung kalkulierte Gebühr Gebühren-
vorschlag

bisherige Gebühr bisherige 
Nr. in 

Satzung

26 Naturschutzrecht
26.1 Naturschutzrechtliche Entscheidung 19,42 €/ZE 19,00 €/ZE

27 Straßenrecht 26

27.1 Ausnahmen und Befreiungen von Anbauverboten 19,42 €/ZE 19,00 €/ZE

 für Hochbauten, baulichen Anlagen und Anlagen der 
Außenwerbung längs der Bundesstraßen, der Landesstraßen und 
der Kreisstraßen 
(§ 9 Abs. 1, 4, 6, 8 FStrG bzw. § 22 Abs. 1, 5 StrG sowie § 23 StrG)

30 - 750 € 26.1

27.2 Genehmigung von baulichen Anlagen und Anlagen der 
Außenwerbung

19,42 €/ZE 19,00 €/ZE 20 - 250 € 26.2

längs der Bundesstraßen, der Landesstraßen und der 
Kreisstraßen (§ 9 Abs. 2, 3, 5, 6, 8 FStrG und § 22 Abs. 2, 3, 4, 5, 6 
StrG)

28 Wasserrecht

28.1 Ausstellung eines Negativzeugnisses (§29 Abs.6 Satz 10 WG) 29,47 €/Fall 29,00 €/Fall

28.2 Wasserrechtliche Entscheidungen 19,42 €/ZE 19,00 €/ZE 70 - 10.000 € 27.1
(§ 29 WG, § 93 WHG)

29 Auskünfte nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz 20,79 €/ZE 20,00 €/ZE

bei Kosten von über 200 € ist der Antragsteller vorab 
gebührenfrei zu informieren, damit dieser ggf. die 
Weiterverfolgung des Antrags erklärt.

30 Polizei- und Ordnungsrecht 9

30.1 Allgemeine öffentliche Leistung im Polizei- und Ordnungsrecht 16,75 €/ZE 16,00 €/ZE 67 €/ Std. 9.1
unter anderem:

- Verfügungen zur Herstellung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung

- Erteilung von Platzverweisen und Aufenthaltsverboten

- Erteilung von Auflagen bei Prüfung von polizeirechtlich 
relevanten Veranstaltungen

- Ausnahmen vom Schutz der öffentlichen Sicherheit gegen 
umweltschädliches Verhalten

- Anordnungen und Erteilung von Ausnahmen nach dem 
Jugendschutzgesetz

22 - 200 € 17

30.2 Maßnahmen nach dem Prostitutionsschutzgesetz 17,07 €/ZE 17,00 €/ZE

30.3 Entfernung, Verwahrung und Verwertung von Fahrzeugen, die 
nicht ordnungsgemäß aufgestellt, insbesondere abgemeldet 
sind

15,14 €/ZE 15,00 €/ZE 67 €/ Std. 9.3

Hinzu kommt ggf. der Kostenersatz für die Abschlepp- und/oder 
Verschrottungskosten durch Externe sowie Verwahrungskosten 
durch den städtischen Bauhof. 

4 - 12 € 9.4

30.4 Maßnahmen nach der Polizeiverordnung über das Halten 
gefährlicher Hunde

16,46 €/ZE 16,00 €/ZE 67 €/ Std. 9.2
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Gebührenverzeichnis

(Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung)

Lfd. Nr. öffentliche Leistung kalkulierte Gebühr Gebühren-
vorschlag

bisherige Gebühr bisherige 
Nr. in 

Satzung

31 öffentliche Leistung nach dem Sprengstoffgesetz 20

31.1 Ausnahme vom Verbot des § 23 Abs. 2 oder 1. SprengV
(Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen)
nach § 24 Abs. 1 der 1. SprengV

73,75 €/Fall 73,00 €/Fall 34 - 253 € 20.11

31.2 Erlaubnis zum Umgang oder Verkehr mit explosionsgefährlichen 
Stoffen (§ 7 Abs. 1 SprengG)

131 - 535 € 20.1

31.2.a Erteilung einer Erlaubnis 129,00 €/Fall 129,00 €/Fall

31.2.b Erstellung jeder weiteren Ausfertigung (ab 2. Ausfertigung) 51,60 €/Fall 51,00 €/Fall

31.2.c Wesentliche Änderung einer Erlaubnis 103,20 €/Fall 103,00 €/Fall 49 - 170 € 20.2

31.3 Ausstellung eines Befähigungsscheines (§ 20 Abs. 2 SprengG) 107,50 €/Fall 107,00 €/Fall 48 - 194 €
100 €

20.3
Termin

31.4 Wesentliche Änderung eines Befähigungsscheines 12,90 €/Fall 12,00 €/Fall 32 - 97 €
20 €

20.4
Termin

31.5 Verlängerung der Geltungsdauer eines Befähigungsscheines 36,02 €/Fall 36,00 €/Fall 32 - 146 €
75 €

20.5
Termin

31.6 Erlaubnis zum Erwerb sowie Umgang mit explosionsgefährlichen 
Stoffen im nichtgewerblichen Bereich (§ 27 Abs. 1 SprengG)

105,62 €/Fall 105,00 €/Fall 73 - 219 €
100 €

20.6
Termin

31.7 Wesentliche Änderung einer Erlaubnis 35,20 €/Fall 35,00 €/Fall 39 - 88 €
40 €

20.7
Termin

31.8 Verlängerung der Geltungsdauer einer Erlaubnis 51,60 €/Fall 51,00 €/Fall 57 - 171 €
 75 €

20.8
Termin

31.9 Ungültigkeitserklärung bei Verlust einer Erlaubnis, oder eines 
Befähigungsscheines nach § 35 Abs. 2 SprengG

90,06 €/Fall 90,00 €/Fall 77,00 €/Fall 20.9

31.10 Ersatzausfertigung für in Verlust geratene Erlaubnisse und 
Befähigungsscheine 

25,80 €/Fall 25,00 €/Fall 26,00 €/Fall 20.10

31.11 Untersagung nach § 12 Abs. 2, § 32 Abs. 3 oder 4, § 32a Abs. 1 
Satz 4 oder Abs. 4 sowie nach § 33 Abs. 1, 2, oder 3 SprengG

172,26 €/Fall 172,00 €/Fall

31.12 Rücknahme oder Widerruf einer Erlaubnis oder eines 
Befähigungsscheines (§ 34 SprengG)

14,01 €/ZE 14,00 €/ZE (bis 75 % der 
Genehmigungsg

ebühr)

VO

31.13 Ausstellung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung nach § 34 
Abs. 2 1. SprengV

86,00 €/Fall 86,00 €/Fall 34 - 107 €
75 €

20.12
Termin

31.14 sonstige Amtshandlungen, Prüfungen und Untersuchungen 13,66 €/ZE 13,00 €/ZE 62 € / Std. 20.13
(z.B. Rücknahme oder Widerruf einer Erlaubnis oder eines 
Befähigungsscheins)

32 Waffenrecht 21

Waffenbesitzkarte

32.1 Ausstellung/Ersatzausstellung einer Waffenbesitzkarte (grün) 
nach § 10 Abs. 1 WaffG

55,93 €/Fall 55,00 €/Fall 51,00 €/Fall 21.2

32.2 Ausstellung/Ersatzausstellung einer Waffenbesitzkarte für 
Sportschützen (gelb) nach § 14 Abs. 4 WaffG

83,89 €/Fall 83,00 €/Fall 77,00 €/Fall 21.3

32.3 Ausstellung einer Waffenbesitzkarte in Fällen des § 20 WaffG 
(Erben)

80,25 €/Fall 80,00 €/Fall 77,00 €/Fall 21.4

32.4 Eintragung eines Mitberechtigten zur Ausstellung Gemeinsamer 
Waffenbesitzkarten

37,78 €/Fall 37,00 €/Fall 38,00 €/Fall 21.5

32.5 Ausstellung/Ersatzausstellung einer roten Waffenbesitzkarte für 
Waffensachverständige (§ 18 WaffG)

103,82 €/Fall 103,00 €/Fall 136,00 €/Fall 21.6

32.6 Ausstellung einer Waffenbesitzkarte nach § 17 WaffG (rot - 
Sammler)

133,20 €/Fall 133,00 €/Fall 170,00 €/Fall 21.7
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bisherige Gebühr bisherige 
Nr. in 

Satzung

32.7 Umschreibung der Waffenbesitzkarte nach Änderung des 
Sammelthemas bzw. Erweiterung und Zweitausstellung einer 
Roten Waffenbesitzkarte (§ 17 WaffG)

154,80 €/Fall 154,00 €/Fall 170,00 €/Fall 21.8

32.8 Dateneinträge bzw. Datenausträge in bereits ausgestellte 
grüne, gelbe oder rote Waffenbesitzkarten

25,95 €/Fall 25,00 €/Fall 26,00 €/Fall 21.9

32.9 Eintragung der Berechtigung zum Munitionserwerb nach § 10 
Abs. 3 WaffG

17,20 €/Fall 17,00 €/Fall

32.10 Eintragung der Berechtigung zum Munitionserwerb in die grüne 
Waffenbesitzkarte

17,20 €/Fall 17,00 €/Fall 10,00 €/Fall 21.10

32.11 Ausstellung eines Munitionserwerbsscheins (§ 10 Abs. 3 WaffG) 51,91 €/Fall 51,00 €/Fall 65,00 €/Fall 21.11

Waffenschein

32.12 Ausstellung eines Waffenscheins nach § 10 Abs. 4 Satz 1 WaffG 112,08 €/Fall 112,00 €/Fall 204,00 €/Fall 21.13

32.13 Ausstellung eines kleinen Waffenscheins (§ 10 Abs. 4 Satz 3 
WaffG)

109,30 €/Fall 109,00 €/Fall 147,00 €/Fall 21.12

32.14 Verlängerung der Geltungsdauer eines Waffenscheins nach § 
10 Abs. 4 WaffG

84,06 €/Fall 84,00 €/Fall 102,00 €/Fall 21.14

32.15 Ausstellung eines Waffenscheins in den Fällen des § 28 Abs. 4 
WaffG (Beschäftigte in Bewachungsunternehmen)

106,56 €/Fall 106,00 €/Fall

32.16 Verlängerung der Geltungsdauer eines Waffenscheins (§ 28 Abs. 
4 WaffG)

50,54 €/Fall 50,00 €/Fall

32.17 Erlaubnis für die Ein- und Ausfuhr von Schusswaffen und Munition 
(§ 29 WaffG)

51,60 €/Fall 51,00 €/Fall 51,00 €/Fall 21.15

Europäischer Feuerwaffenpass

32.18 Ausstellung eines Europäischen Feuerwaffenpasses (§ 32 Abs. 4 
WaffG)

51,60 €/Fall 51,00 €/Fall 51,00 €/Fall 21.16

32.19 Verlängerung der Geltungsdauer eines Europäischen 
Waffenpasses bzw. Änderungen von Eintragungen (§ 32 Abs. 4 
WaffG)

25,80 €/Fall 25,00 €/Fall 26,00 €/Fall 21.17

sonstige Leistungen und Kontrollen

32.20 Sonstige öffentliche Leistungen nach Waffenrecht 14,53 €/ZE 14,00 €/ZE 21.18
insbesondere waffenrechtliche Erlaubnisse, Prüfungen, 
Entscheidungen, Befreiungen und Untersuchungen

32.21 Verdachtsunabhängige Kontrolle:
Überprüfung der sicheren Aufbewahrung von Schusswaffen und 
Munition nach § 36 Abs. 3 WaffG

21.20

32.21.a für die Überprüfung der ersten Waffe 99,09 € 99,00 € 58,00 €/Fall

32.21.b für jede weitere Waffe bzw. für jeden weiteren Wechsellauf 17,23 € 17,00 € 4,50 €/Fall
32.22 Nachkontrolle der Waffen- und Munitionsaufbewahrung nach 

vorheriger Beanstandung (§ 36 Abs. 3 WaffG)
13,47 €/ZE 13,00 €/ZE 68 € / Std. 21.22

62 € / Std., mind. 
27 €
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Ermittlung der Kosten je Arbeitsstunde

volle 
Stelle

indi-
viduell Anteil Nutzer Betrag Kosten

volle Stelle
Zu-

schlag Betrag

01 Beamte/r 41,0 Std. 41,0 Std. 100,00 % 107.106 € 1 9.650 € 107.106 € 10 % 10.711 € 127.467 € 1.696 Std. 75,15 €/Std.

02 Beschäftigte/r 39,0 Std. 23,4 Std. 60,00 % 61.704 € 1 9.650 € 102.840 € 30 % 30.852 € 102.206 € 968 Std. 105,58 €/Std.

03 Beschäftigte/r 39,0 Std. 31,2 Std. 80,00 % 56.960 € 1 9.650 € 71.200 € 30 % 21.360 € 87.970 € 1.291 Std. 68,14 €/Std.

04 Beschäftigte/r 39,0 Std. 39,0 Std. 100,00 % 58.700 € 1 9.650 € 58.700 € 30 % 17.610 € 85.960 € 1.614 Std. 53,25 €/Std.

05 Beamte/r 41,0 Std. 41,0 Std. 100,00 % 109.646 € 1 9.650 € 109.646 € 10 % 10.965 € 130.261 € 1.696 Std. 76,80 €/Std.

06 Beschäftigte/r 39,0 Std. 39,0 Std. 100,00 % 102.469 € 1 9.650 € 102.469 € 30 % 30.741 € 142.860 € 1.614 Std. 88,51 €/Std.

07 Beschäftigte/r 39,0 Std. 39,0 Std. 100,00 % 100.828 € 1 9.650 € 100.828 € 30 % 30.248 € 140.726 € 1.614 Std. 87,19 €/Std.

08 Beschäftigte/r 39,0 Std. 39,0 Std. 100,00 % 57.654 € 1 9.650 € 57.654 € 30 % 17.296 € 84.600 € 1.614 Std. 52,41 €/Std.

09 Beschäftigte/r 39,0 Std. 30,0 Std. 76,92 % 48.072 € 1 9.650 € 62.496 € 30 % 18.749 € 76.471 € 1.241 Std. 61,62 €/Std.

13 Beschäftigte/r 39,0 Std. 39,0 Std. 100,00 % 68.708 € 1 9.650 € 68.708 € 30 % 20.612 € 98.970 € 1.614 Std. 61,31 €/Std.

14 Beschäftigte/r 39,0 Std. 39,0 Std. 100,00 % 68.899 € 1 9.650 € 68.899 € 30 % 20.670 € 99.219 € 1.614 Std. 61,47 €/Std.

16 Beschäftigte/r 39,0 Std. 27,5 Std. 70,51 % 41.676 € 1 9.650 € 59.107 € 30 % 17.732 € 69.058 € 1.138 Std. 60,68 €/Std.

19 Beschäftigte/r 39,0 Std. 25,0 Std. 64,10 % 33.645 € 1 9.650 € 52.488 € 30 % 15.746 € 59.041 € 1.035 Std. 57,04 €/Std.

20 Beamte/r 41,0 Std. 20,5 Std. 50,00 % 36.561 € 1 9.650 € 73.122 € 30 % 21.937 € 68.148 € 848 Std. 80,36 €/Std.

21 Beschäftigte/r 39,0 Std. 30,0 Std. 76,92 % 47.430 € 1 9.650 € 61.661 € 30 % 18.498 € 75.578 € 1.241 Std. 60,90 €/Std.

22 Beamte/r 41,0 Std. 41,0 Std. 100,00 % 93.425 € 1 9.650 € 93.425 € 30 % 28.028 € 131.103 € 1.696 Std. 77,30 €/Std.

23 Beamte/r 41,0 Std. 24,6 Std. 60,00 % 44.555 € 1 9.650 € 74.258 € 30 % 22.277 € 76.482 € 1.018 Std. 75,12 €/Std.

24 Beschäftigte/r 39,0 Std. 39,0 Std. 100,00 % 55.876 € 1 9.650 € 55.876 € 30 % 16.763 € 82.289 € 1.614 Std. 50,98 €/Std.

25 Beschäftigte/r 39,0 Std. 19,5 Std. 50,00 % 19.451 € 1 9.650 € 38.902 € 30 % 11.671 € 40.772 € 807 Std. 50,52 €/Std.

27 Beschäftigte/r 39,0 Std. 31,2 Std. 80,00 % 55.323 € 1 9.650 € 69.154 € 30 % 20.746 € 85.719 € 1.291 Std. 66,39 €/Std.

28 Beamte/r 41,0 Std. 32,8 Std. 80,00 % 68.342 € 1 9.650 € 85.428 € 30 % 25.628 € 103.620 € 1.357 Std. 76,35 €/Std.

29 Beschäftigte/r 39,0 Std. 17,6 Std. 45,13 % 27.882 € 1 9.650 € 61.782 € 30 % 18.535 € 56.067 € 728 Std. 77,01 €/Std.

30 Beschäftigte/r 39,0 Std. 39,0 Std. 100,00 % 51.631 € 1 9.650 € 51.631 € 30 % 15.489 € 76.770 € 1.614 Std. 47,56 €/Std.

31 Beamte/r 41,0 Std. 30,8 Std. 75,12 % 70.464 € 1 9.650 € 93.802 € 30 % 28.141 € 108.255 € 1.274 Std. 84,97 €/Std.

32 Beschäftigte/r 39,0 Std. 39,0 Std. 100,00 % 61.152 € 1 9.650 € 61.152 € 30 % 18.346 € 89.148 € 1.614 Std. 55,23 €/Std.

33 Beamte/r 41,0 Std. 41,0 Std. 100,00 % 74.601 € 1 9.650 € 74.601 € 30 % 22.380 € 106.631 € 1.696 Std. 62,87 €/Std.

34 Beamte/r 41,0 Std. 20,5 Std. 50,00 % 32.445 € 1 9.650 € 64.890 € 30 % 19.467 € 61.562 € 848 Std. 72,59 €/Std.

35 Beschäftigte/r 39,0 Std. 39,0 Std. 100,00 % 55.772 € 1 9.650 € 55.772 € 30 % 16.732 € 82.154 € 1.614 Std. 50,90 €/Std.

36 Beschäftigte/r 39,0 Std. 8,1 Std. 20,77 % 12.618 € 1 9.650 € 60.751 € 30 % 18.225 € 40.493 € 335 Std. 120,87 €/Std.

37 Beschäftigte/r 39,0 Std. 39,0 Std. 100,00 % 53.478 € 1 9.650 € 53.478 € 30 % 16.043 € 79.171 € 1.614 Std. 49,05 €/Std.

38 Beschäftigte/r 39,0 Std. 39,0 Std. 100,00 % 51.458 € 1 9.650 € 51.458 € 30 % 15.437 € 76.545 € 1.614 Std. 47,42 €/Std.

39 Beschäftigte/r 39,0 Std. 39,0 Std. 100,00 % 51.842 € 1 9.650 € 51.842 € 30 % 15.553 € 77.045 € 1.614 Std. 47,73 €/Std.

40 Beschäftigte/r 39,0 Std. 20,0 Std. 51,28 % 30.526 € 1 9.650 € 59.528 € 30 % 17.858 € 58.034 € 828 Std. 70,08 €/Std.

41 Beschäftigte/r 39,0 Std. 39,0 Std. 100,00 % 52.051 € 1 9.650 € 52.051 € 30 % 15.615 € 77.316 € 1.614 Std. 47,90 €/Std.

42 Beschäftigte/r 39,0 Std. 39,0 Std. 100,00 % 78.102 € 1 9.650 € 78.102 € 30 % 23.431 € 111.183 € 1.614 Std. 68,88 €/Std.

43 Beschäftigte/r 39,0 Std. 15,6 Std. 40,00 % 31.802 € 1 9.650 € 79.505 € 30 % 23.852 € 65.304 € 646 Std. 101,08 €/Std.

45 Beschäftigte/r 39,0 Std. 39,0 Std. 100,00 % 101.558 € 1 9.650 € 101.558 € 30 % 30.467 € 141.675 € 1.614 Std. 87,77 €/Std.

47 Beschäftigte/r 39,0 Std. 39,0 Std. 100,00 % 62.089 € 1 9.650 € 62.089 € 30 % 18.627 € 90.366 € 1.614 Std. 55,98 €/Std.

48 Beschäftigte/r 39,0 Std. 39,0 Std. 100,00 % 60.872 € 1 9.650 € 60.872 € 30 % 18.262 € 88.784 € 1.614 Std. 55,00 €/Std.

49 Beamte/r 39,0 Std. 29,3 Std. 75,13 % 63.735 € 1 9.650 € 84.833 € 30 % 25.450 € 98.835 € 1.274 Std. 77,57 €/Std.

50 Beschäftigte/r 39,0 Std. 19,5 Std. 50,00 % 38.653 € 1 9.650 € 77.306 € 30 % 23.192 € 71.495 € 807 Std. 88,59 €/Std.

51 Beschäftigte/r 39,0 Std. 19,5 Std. 50,00 % 27.208 € 1 9.650 € 54.416 € 30 % 16.325 € 53.183 € 807 Std. 65,90 €/Std.

52 Beamte/r 41,0 Std. 41,0 Std. 100,00 % 84.417 € 1 9.650 € 84.417 € 30 % 25.325 € 119.392 € 1.696 Std. 70,39 €/Std.

53 Beschäftigte/r 39,0 Std. 23,0 Std. 58,97 % 29.991 € 1 9.650 € 50.858 € 30 % 15.257 € 54.898 € 952 Std. 57,66 €/Std.

54 Beamte/r 41,0 Std. 41,0 Std. 100,00 % 54.627 € 1 9.650 € 54.627 € 30 % 16.388 € 80.665 € 1.696 Std. 47,56 €/Std.

55 Beschäftigte/r 39,0 Std. 39,0 Std. 100,00 % 60.048 € 1 9.650 € 60.048 € 30 % 18.014 € 87.712 € 1.614 Std. 54,34 €/Std.

56 Beschäftigte/r 39,0 Std. 19,5 Std. 50,00 % 27.830 € 1 9.650 € 55.660 € 30 % 16.698 € 54.178 € 807 Std. 67,13 €/Std.

57 Beschäftigte/r 39,0 Std. 39,0 Std. 100,00 % 53.964 € 1 9.650 € 53.964 € 30 % 16.189 € 79.803 € 1.614 Std. 49,44 €/Std.

58 Beschäftigte/r 39,0 Std. 39,0 Std. 100,00 % 57.372 € 1 9.650 € 57.372 € 30 % 17.212 € 84.234 € 1.614 Std. 52,18 €/Std.

59 Beschäftigte/r 39,0 Std. 39,0 Std. 100,00 % 46.911 € 1 9.650 € 46.911 € 30 % 14.073 € 70.634 € 1.614 Std. 43,76 €/Std.

60 Beschäftigte/r 39,0 Std. 19,5 Std. 50,00 % 31.033 € 1 9.650 € 62.066 € 30 % 18.620 € 59.303 € 807 Std. 73,48 €/Std.

61 Beschäftigte/r 39,0 Std. 39,0 Std. 100,00 % 53.626 € 1 9.650 € 53.626 € 30 % 16.088 € 79.364 € 1.614 Std. 49,17 €/Std.

Anlage 1

Mit-
arbei-
ter/in

Sachkosten lt. Anl. 2 Gemeinkosten lt. Anl. 3Beschäf-
tigungs-

verhältnis

Wochenarbeitszeit Kosten des 
Arbeits-

platzes pro 
Jahr

Jahres-
arbeitszeit 

lt. Anl. 4
Kosten pro StundePersonal-

kosten
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Ermittlung der Kosten je Arbeitsstunde

volle 
Stelle

indi-
viduell Anteil Nutzer Betrag Kosten

volle Stelle
Zu-

schlag Betrag

Anlage 1

Mit-
arbei-
ter/in

Sachkosten lt. Anl. 2 Gemeinkosten lt. Anl. 3Beschäf-
tigungs-

verhältnis

Wochenarbeitszeit Kosten des 
Arbeits-

platzes pro 
Jahr

Jahres-
arbeitszeit 

lt. Anl. 4
Kosten pro StundePersonal-

kosten

62 Beschäftigte/r 39,0 Std. 39,0 Std. 100,00 % 66.834 € 1 9.650 € 66.834 € 30 % 20.050 € 96.534 € 1.614 Std. 59,81 €/Std.

63 Beschäftigte/r 39,0 Std. 39,0 Std. 100,00 % 56.071 € 1 9.650 € 56.071 € 30 % 16.821 € 82.542 € 1.614 Std. 51,14 €/Std.

64 Beamte/r 41,0 Std. 41,0 Std. 100,00 % 50.086 € 1 9.650 € 50.086 € 30 % 15.026 € 74.762 € 1.696 Std. 44,08 €/Std.

65 Beamte/r 41,0 Std. 20,5 Std. 50,00 % 32.270 € 1 9.650 € 64.540 € 30 % 19.362 € 61.282 € 848 Std. 72,26 €/Std.

66 Beamte/r 41,0 Std. 36,9 Std. 90,00 % 87.952 € 1 9.650 € 97.724 € 30 % 29.317 € 126.919 € 1.526 Std. 83,17 €/Std.

69 Beschäftigte/r 39,0 Std. 39,0 Std. 100,00 % 71.409 € 1 9.650 € 71.409 € 30 % 21.423 € 102.482 € 1.614 Std. 63,49 €/Std.

70 Beschäftigte/r 39,0 Std. 39,0 Std. 100,00 % 65.611 € 1 9.650 € 65.611 € 30 % 19.683 € 94.944 € 1.614 Std. 58,82 €/Std.

71 Beschäftigte/r 39,0 Std. 19,5 Std. 50,00 % 29.923 € 1 9.650 € 59.846 € 30 % 17.954 € 57.527 € 807 Std. 71,28 €/Std.

72 Beschäftigte/r 39,0 Std. 39,0 Std. 100,00 % 98.923 € 1 9.650 € 98.923 € 30 % 29.677 € 138.250 € 1.614 Std. 85,65 €/Std.

73 Beschäftigte/r 39,0 Std. 39,0 Std. 100,00 % 90.047 € 1 9.650 € 90.047 € 30 % 27.014 € 126.711 € 1.614 Std. 78,50 €/Std.

74 Beschäftigte/r 39,0 Std. 39,0 Std. 100,00 % 76.191 € 1 9.650 € 76.191 € 30 % 22.857 € 108.698 € 1.614 Std. 67,34 €/Std.

75 Beschäftigte/r 39,0 Std. 19,5 Std. 50,00 % 25.806 € 1 9.650 € 51.612 € 30 % 15.484 € 50.940 € 807 Std. 63,12 €/Std.

76 Beschäftigte/r 39,0 Std. 39,0 Std. 100,00 % 85.001 € 1 9.650 € 85.001 € 30 % 25.500 € 120.151 € 1.614 Std. 74,44 €/Std.

77 Beschäftigte/r 39,0 Std. 39,0 Std. 100,00 % 75.207 € 1 9.650 € 75.207 € 30 % 22.562 € 107.419 € 1.614 Std. 66,55 €/Std.

78 Beschäftigte/r 39,0 Std. 39,0 Std. 100,00 % 65.881 € 1 9.650 € 65.881 € 30 % 19.764 € 95.295 € 1.614 Std. 59,04 €/Std.

81 Beschäftigte/r 39,0 Std. 39,0 Std. 100,00 % 46.911 € 1 9.650 € 46.911 € 30 % 14.073 € 70.634 € 1.614 Std. 43,76 €/Std.

82 Beamte/r 41,0 Std. 41,0 Std. 100,00 % 92.327 € 1 9.650 € 92.327 € 30 % 27.698 € 129.675 € 1.696 Std. 76,45 €/Std.

83 Beschäftigte/r 39,0 Std. 39,0 Std. 100,00 % 80.705 € 1 9.650 € 80.705 € 30 % 24.212 € 114.567 € 1.614 Std. 70,98 €/Std.

84 Beamte/r 41,0 Std. 41,0 Std. 100,00 % 124.151 € 1 9.650 € 124.151 € 10 % 12.415 € 146.216 € 1.696 Std. 86,21 €/Std.

S1 55,40 €/Std.

B1 81,94 €/Std.

B2 60,77 €/Std.

B3 80,39 €/Std.

S Sach 63,82 €/Std.

S alle 64,75 €/Std.
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Ermittlung der Sachkosten für Büroarbeitsplätze Anlage 2

Pauschale inkl. Zinsanteil gem. Mitteilung der Verwaltung 9.700,00 €

gebührenrechtliche Rundung *) -50,00 €

Sachkosten Büroarbeitsplatz gesamt - mit Spezialsoftware 9.650,00 €

*) In der mitgeteilten Pauschale wurde rechnerisch aufgerundet. Zur Wahrung des Kostenüberschreitungsverbots wurde hier 
daher eine Abrundung vorgenommen.
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Gemeinkostenzuschlag nach BWGZ 4/2008 Anlage 3

Ortsspezifischer Zuschlag: 10% Ortsspezifischer Zuschlag: 20%

Ortsspezifischer Zuschlag:

Amts- bzw. fachbereichsinterne
Gemeinkosten

Verwaltungsweite
Gemeinkosten

In Fällen, in denen auch von Amtsleitern gebührenpflichtige Verwaltungsleistungen erbracht werden, was insbesondere in
kleineren Gemeinden regelmäßig anzutreffen ist, dürfte es nicht sinnvoll sein, für Amtsleiter auch den Zuschlagsanteil für die
amtsinternen Gemeinkosten anzuwenden. Daher wird vorgeschlagen, in solchen Fällen nur einen Gemeinkostenzuschlag von 10
% anzusetzen. 

Gemeinkostenzuschlag gesamt von mindestens 20 %

Vorschlag:
10 – 40 %, mindestens 10 % auf die vollen Brutto-Personalkosten 

des jeweiligen Arbeitsplatzes

Vorschlag:
10 % auf die vollen Brutto-Personalkosten des jeweiligen 

Arbeitsplatzes

30%
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Jahresarbeitszeit in Stunden Anlage 4

Ermittlung der Nettoarbeitstage für das Jahr 2021
Bruttoarbeitstage 01.01.2021 31.12.2021 365 Tage
Wochenendtage (bei einer 5 Tage Arbeitswoche) 104 Tage
Nettoarbeitstage (nur Wochentage) 261 Tage

Feiertage
Neujahrstag
Hl. Drei Könige
Karfreitag
Ostermontag
Tag der Arbeit
Christi Himmelfahrt
Pfingstmontag
Fronleichnam
Tag der Deutschen Einheit
Allerheiligen
1. Weihnachtstag
2. Weihnachtstag
Nettoarbeitstage (nur Wochentage ohne Feiertage) 8 Tage 253 Tage

Ermittlung der Arbeitszeit einer Normalarbeitskraft für das Jahr 2021 bei Beamten
Nettoarbeitstage (nur Wochentage ohne Feiertage) 253 Tage
abzüglich Ausfälle (bisher Übernahme Werte aus KGSt-Bericht "2/2003 Arbeitszeit einer Normalarbeitskraft")

13,90 Tage
32,23 Tage

zu berücksichtigende Nettoarbeitstage 206,87 Tage
Arbeitszeit 41 Std./Woche
tägliche Arbeitszeit in Stunden 8,20 Std./Tag
Richtzahl NAK *) für Beamte 1.696 Std./Jahr

Ermittlung der Arbeitszeit einer Normalarbeitskraft für das Jahr 2021 bei Beschäftigten
Nettoarbeitstage (nur Wochentage ohne Feiertage) 253 Tage
abzüglich Ausfälle

13,90 Tage
32,23 Tage

zu berücksichtigende Nettoarbeitstage 206,87 Tage
Arbeitszeit 39 Std./Woche
tägliche Arbeitszeit in Stunden 7,80 Std./Tag
Richtzahl NAK *) für Beschäftigte 1.614 Std./Jahr

*) NAK = Arbeitszeit einer Normalarbeitskraft

Montag, 1. November 2021
Samstag, 25. Dezember 2021
Sonntag, 26. Dezember 2021

Samstag, 1. Mai 2021
Donnerstag, 13. Mai 2021

Montag, 24. Mai 2021
Donnerstag, 3. Juni 2021

Freitag, 1. Januar 2021
Mittwoch, 6. Januar 2021

Freitag, 2. April 2021
Montag, 5. April 2021

Sonntag, 3. Oktober 2021

Erkrankungen, Kur-, Heilverfahren, Sanatoriumsaufenthalte (einschl. Nachkuren)
Erholungsurlaub, Sonderurlaub, ganztägige Dienstbefreiungen, Mutterschutz, Wehrübungen

Erkrankungen, Kur-, Heilverfahren, Sanatoriumsaufenthalte (einschl. Nachkuren)
Erholungsurlaub, Sonderurlaub, ganztägige Dienstbefreiungen, Mutterschutz, Wehrübungen
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Ermittlung der Verwaltungsgebühren Anlage 5

1 Allgemeine Verwaltungsgebühr
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

S alle 64,75 €/Std. 100,00 % 64,75 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 64,75 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 16,18 €/ZE

2 Beglaubigungen, Bestätigungen
2.1 Amtliche Beglaubigung von Unterschriften, Handzeichen und Siegeln
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

S1 55,40 €/Std. 100,00 % 55,40 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 55,40 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 10 Min.
Gebührensatz 2.1.a für die erste Unterschrift einer Person 9,23 €/Fall
Mittlere Bearbeitungszeit 3 Min.
Gebührensatz 2.1.b für jede weitere Unterschrift dieser Person 2,77 €/Fall

2.2 Amtliche Beglaubigung/Bestätigung der Übereinstimmung
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

S1 55,40 €/Std. 100,00 % 55,40 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 55,40 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 8 Min.
Gebührensatz 2.2.a für die erste Seite 7,38 €/Fall
Mittlere Bearbeitungszeit 5 Min.
Gebührensatz 2.2.b für jede weitere Seite 4,61 €/Fall

3 Bescheinigungen
3.1 Bestätigungen, Zeugnisse, Atteste, Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Ausweise aller Art
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

63 51,14 €/Std. 33,00 % 16,88 €/Std.
64 44,08 €/Std. 33,00 % 14,55 €/Std.
65 72,26 €/Std. 34,00 % 24,57 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 56,00 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 14,00 €/ZE

Allevo Kommunalberatung



Stadt Fellbach Kalkulation Verwaltungsgebühren  Seite 31

Ermittlung der Verwaltungsgebühren Anlage 5

4 Rechtsbehelfe
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

01 75,15 €/Std. 15,00 % 11,27 €/Std.
05 76,80 €/Std. 15,00 % 11,52 €/Std.
52 70,39 €/Std. 20,00 % 14,08 €/Std.
82 76,45 €/Std. 20,00 % 15,29 €/Std.
83 70,98 €/Std. 20,00 % 14,20 €/Std.
S alle 64,75 €/Std. 10,00 % 6,48 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 72,84 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 18,21 €/ZE

5 Fotokopien, Ausdrucke und Aktenübersendung
5.1 Auszüge aus Akten, Protokollen von öffentlichen Verhandlungen, amtlichen Büchern, Registern usw.
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

S Sach 63,82 €/Std. 100,00 % 63,82 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 63,82 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 5,0 Min.
Gebührensatz 5.1.a für die erste Seite 5,31 €/Fall
Mittlere Bearbeitungszeit 1,0 Min.
Gebührensatz 5.1.b für jede weitere Seite A4 sw 1,06 €/Fall
Mittlere Bearbeitungszeit 1,5 Min.
Gebührensatz 5.1.c für jede weitere Seite A4 farbig / A3 1,59 €/Fall

5.2 Auszüge aus dem Planwerk, den Bebauungsplänen und den Luftbilddaten der Stadt Fellbach > A3
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

02 105,58 €/Std. 5,00 % 5,28 €/Std.
45 87,77 €/Std. 5,00 % 4,39 €/Std.
55 54,34 €/Std. 90,00 % 48,91 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 58,58 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 15 Min.
Gebührensatz 14,64 €/Fall

5.3 Aktenübersendung oder Übermittlung digitaler Daten
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

S Sach 63,82 €/Std. 100,00 % 63,82 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 63,82 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 15,95 €/ZE
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Ermittlung der Verwaltungsgebühren Anlage 5

6 Melderecht
6.1 Auskünfte aus dem Melderegister
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

S1 55,40 €/Std. 100,00 % 55,40 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 55,40 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 10 Min.
Gebührensatz 6.1.a einfache Auskunft (§ 44 Abs. 1 BMG) ohne besondere Ermittlung 9,23 €/Fall
Mittlere Bearbeitungszeit 15 Min.
Gebührensatz 6.1.b erweiterte Auskunft (§ 45 Abs. 1 BMG) ohne besondere Ermittlung 13,85 €/Fall

Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

S1 55,40 €/Std. 100,00 % 55,40 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 55,40 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 13,85 €/ZE

6.2 schriftliche Meldebescheinigung
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

S1 55,40 €/Std. 100,00 % 55,40 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 55,40 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 10 Min.
Gebührensatz 6.2.a einfach (§ 18 Abs. 1 Satz 2 BMG) 9,23 €/Fall
Mittlere Bearbeitungszeit 13 Min.
Gebührensatz 6.2.b erweitert (§ 18 Abs. 2 BMG) 12,00 €/Fall

6.3 Schriftliche Auskunft über die Steuer-ID
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

S1 55,40 €/Std. 100,00 % 55,40 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 55,40 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 10 Min.
Gebührensatz 9,23 €/Fall

6.1.c einfache / erweiterte Auskunft, wenn besondere Ermittlung erforderlich ist sowie Gruppenauskünfte (§ 46 Abs. 1, § 50 Abs. 1, 
2 und 3 BMG)
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Ermittlung der Verwaltungsgebühren Anlage 5

7 Archivwesen
7.1 allgemein öffentliche Leistung im Archivwesen
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

43 101,08 €/Std. 5,00 % 5,05 €/Std.
50 88,59 €/Std. 10,00 % 8,86 €/Std.
51 65,90 €/Std. 85,00 % 56,02 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 69,93 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 17,48 €/ZE

8 Feiertagsrecht
8.1 Erteilung von Befreiungen und Anordnungen nach dem Sonn- und Feiertagsgesetz
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

27 66,39 €/Std. 90,00 % 59,75 €/Std.
33 62,87 €/Std. 10,00 % 6,29 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 66,04 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 60 Min.
Gebührensatz 66,04 €/Fall

9 Fischereischeine
9.1 Erteilung von Fischereischeinen
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

14 61,47 €/Std. 50,00 % 30,74 €/Std.
16 60,68 €/Std. 10,00 % 6,07 €/Std.
24 50,98 €/Std. 30,00 % 15,29 €/Std.
33 62,87 €/Std. 10,00 % 6,29 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 58,39 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 25 Min.
Gebührensatz 9.1.1 Jahresfischereischein 24,32 €/Fall
Mittlere Bearbeitungszeit 35 Min.
Gebührensatz 9.1.2 Fischereischein auf Lebenszeit 34,06 €/Fall
Mittlere Bearbeitungszeit 25 Min.
Gebührensatz 9.1.3 Jugendfischereischein 24,32 €/Fall
Mittlere Bearbeitungszeit 20 Min.
Gebührensatz 9.1.4 Ersatzfischereischein 19,46 €/Fall
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Ermittlung der Verwaltungsgebühren Anlage 5

9.2 Separate Einziehung der Fischereiabgabe bei Fischereischeinen auf Lebenszeit (§§ 35, 36 FischG) 
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

14 61,47 €/Std. 50,00 % 30,74 €/Std.
16 60,68 €/Std. 10,00 % 6,07 €/Std.
24 50,98 €/Std. 30,00 % 15,29 €/Std.
33 62,87 €/Std. 10,00 % 6,29 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 58,39 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 20 Min.
Gebührensatz 19,46 €/Fall

10 Fundsachen
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

S1 55,40 €/Std. 100,00 % 55,40 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 55,40 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 20 Min.
Gebührensatz 18,46 €/Fall

10.3 Aufbewahrung und Herausgabe von Tieren
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

41 47,90 €/Std. 15,00 % 7,19 €/Std.
47 55,98 €/Std. 15,00 % 8,40 €/Std.
48 55,00 €/Std. 15,00 % 8,25 €/Std.
58 52,18 €/Std. 15,00 % 7,83 €/Std.
S1 55,40 €/Std. 40,00 % 22,16 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 53,83 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 13,45 €/ZE

10.4 Übersendung von Fundsachen an den Eigentümer oder Finder
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

S1 55,40 €/Std. 100,00 % 55,40 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 55,40 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 13 Min.
Gebührensatz 12,00 €/Fall
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Ermittlung der Verwaltungsgebühren Anlage 5

11 Bestattungsrecht
11.1 Ausstellung eines Leichenpasses
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

03 68,14 €/Std. 25,00 % 17,04 €/Std.
23 75,12 €/Std. 25,00 % 18,78 €/Std.
54 47,56 €/Std. 25,00 % 11,89 €/Std.
57 49,44 €/Std. 25,00 % 12,36 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 60,07 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 40 Min.
Gebührensatz 40,04 €/Fall

11.2 Anordnung der Bestattung
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

23 75,12 €/Std. 100,00 % 75,12 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 75,12 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 80 Min.
Gebührensatz 100,16 €/Fall

11.3 Zurückstellung der Beurkundung eines Sterbefalls
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

03 68,14 €/Std. 30,00 % 20,44 €/Std.
23 75,12 €/Std. 10,00 % 7,51 €/Std.
54 47,56 €/Std. 30,00 % 14,27 €/Std.
57 49,44 €/Std. 30,00 % 14,83 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 57,05 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 35 Min.
Gebührensatz 33,27 €/Fall

12 Standesamt
12.1 Kirchenaustritt
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

03 68,14 €/Std. 30,00 % 20,44 €/Std.
23 75,12 €/Std. 10,00 % 7,51 €/Std.
54 47,56 €/Std. 30,00 % 14,27 €/Std.
57 49,44 €/Std. 30,00 % 14,83 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 57,05 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 45 Min.
Gebührensatz 42,78 €/Person
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12.2 Zuschlag für Trauungen im Freien
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

03 68,14 €/Std. 8,53 % 5,81 €/Std.
19 57,04 €/Std. 55,64 % 31,74 €/Std.
23 75,12 €/Std. 5,27 % 3,96 €/Std.
31 84,97 €/Std. 3,64 % 3,09 €/Std.
49 77,57 €/Std. 3,64 % 2,82 €/Std.
54 47,56 €/Std. 8,55 % 4,07 €/Std.
57 49,44 €/Std. 8,55 % 4,23 €/Std.
58 52,18 €/Std. 6,18 % 3,22 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 58,94 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 275 Min.
Gebührensatz 270,14 €/Fall
Auslagenersatz Bauhof für Reinigungsarbeiten 80,00 € 
Gebührensatz inkl. Auslagenersatz 350,14 €/Fall

12.4 Terminreservierung für die Durchführung der Trauung
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

03 68,14 €/Std. 25,00 % 17,04 €/Std.
23 75,12 €/Std. 25,00 % 18,78 €/Std.
54 47,56 €/Std. 25,00 % 11,89 €/Std.
57 49,44 €/Std. 25,00 % 12,36 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 60,07 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 27 Min.
Gebührensatz 27,03 €/Termin

12.5 Hinterlegungen
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

63 51,14 €/Std. 33,33 % 17,04 €/Std.
64 44,08 €/Std. 33,34 % 14,70 €/Std.
65 72,26 €/Std. 33,33 % 24,08 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 55,82 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 13,95 €/ZE
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12.6 Namensänderungen
Rahmengebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

23 75,12 €/Std. 85,00 % 63,85 €/Std.
31 84,97 €/Std. 15,00 % 12,75 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 76,60 €/Std.

Ermittlung des Gebührenrahmens
Bisheriger Gebührenrahmen 50,00 € bis 1.000,00 €
Spannbreite Äquivalenzziffer 1,00 bis 20,00

Ermittlung der Äquivalenzziffer
bisheriges Gebührenaufkommen Durchschnitt/Jahr 1.200,00 €
Fälle Durchschnitt/Jahr 6 Fälle
bisheriges Gebührenaufkommen Durchschnitt/Fall 200,00 €
Äquivalenzziffer Durchschnitt (200 € : 50 €) 4,00

Ermittlung der erwarteten Kosten im Betrachtungszeitraum
Mittlere Bearbeitungszeit in min 572 Min.
Kosten pro Fall 730,25 €/Fall
Anzahl Fälle 6 Fälle
Erwartete Kosten im Betrachtungszeitraum 4.382 €
Kennzahl zur Ermittlung der Rahmengebühr (6 Fälle x 4) 24,00

Ermittlung der Rahmengebühr (gewichtet mit Äquivalenzziffer Durchschnitt 4)
Unterste Rahmengebühr (4.382,00 € : 24) 182,58 €
Oberste Rahmengebühr (182,58 € x 20) 3.651,60 €
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12.7 Bearbeitung eines Antrags auf Fortschreibung der Personenstandseinträge
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

03 68,14 €/Std. 10,00 % 6,81 €/Std.
23 75,12 €/Std. 70,00 % 52,58 €/Std.
54 47,56 €/Std. 10,00 % 4,76 €/Std.
57 49,44 €/Std. 10,00 % 4,94 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 69,09 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 35 Min.
Gebührensatz 40,30 €/Fall

13 Gewerberecht
13.1 Gewerbeanzeigen (§ 14 GewO)
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

27 66,39 €/Std. 10,00 % 6,64 €/Std.
59 43,76 €/Std. 60,00 % 26,26 €/Std.
60 73,48 €/Std. 30,00 % 22,04 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 54,94 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 35 Min.
Gebührensatz 13.1.1 Gewerbean-/-ummeldung 32,04 €/Fall
Mittlere Bearbeitungszeit 25 Min.
Gebührensatz 13.1.2 Gewerbeabmeldung 22,89 €/Fall

13.2 Erteilung von Auskünften aus der Gewerbekartei (§ 14 GewO)
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

59 43,76 €/Std. 100,00 % 43,76 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 43,76 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 15 Min.
Gebührensatz 10,94 €/Fall

13.3 Erteilung einer Meldebestätigung / Ausfertigung Zweitschrift
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

59 43,76 €/Std. 100,00 % 43,76 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 43,76 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 12 Min.
Gebührensatz 8,75 €/Fall
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13.4 Erlaubnis zum Betrieb des Bewachungsgewerbes (§ 34 a Abs. 1 GewO)
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

05 76,80 €/Std. 15,00 % 11,52 €/Std.
27 66,39 €/Std. 60,00 % 39,83 €/Std.
33 62,87 €/Std. 25,00 % 15,72 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 67,07 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 16,76 €/ZE

13.5 Zuverlässigkeitsprüfung für Personal im Bewachungsgewerbe
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

27 66,39 €/Std. 40,00 % 26,56 €/Std.
60 73,48 €/Std. 60,00 % 44,09 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 70,65 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 17,66 €/ZE

13.6 Öffentliche Bestellung von Versteigerern (§ 34 b Abs. 5 GewO)
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

05 76,80 €/Std. 15,00 % 11,52 €/Std.
27 66,39 €/Std. 60,00 % 39,83 €/Std.
33 62,87 €/Std. 25,00 % 15,72 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 67,07 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 16,76 €/ZE

13.7 sonstige Erlaubnisse im Gewerberecht
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

05 76,80 €/Std. 15,00 % 11,52 €/Std.
27 66,39 €/Std. 60,00 % 39,83 €/Std.
33 62,87 €/Std. 25,00 % 15,72 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 67,07 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 16,76 €/ZE
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13.8 Reisegewerbekarte (§ 55 GewO)
Festbetragsgebühr in Verbindung mit Äquivalenzziffernkalkulation

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

27 66,39 €/Std. 20,00 % 13,28 €/Std.
60 73,48 €/Std. 80,00 % 58,78 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 72,06 €/Std.

Ermittlung der erwarteten Kosten im Betrachtungszeitraum
Mittlere Bearbeitungszeit in min 120 Min.
Kosten pro Fall 144,12 €/Fall
Anzahl Fälle 40 Fälle
Erwartete Kosten im Betrachtungsszeitraum 5.765 €

Ermittlung der Gebühr pro Bemessungseinheit
Bemessungseinheiten 32,50 BE
Gebühr pro Bemessungseinheit (BE) 177,38 €/BE

Berechnung der Gebührensätze
Verwaltungsleistung Fälle Äquivalenzziffer BE
Gebührensatz 13.8.1 unbefristet 25 Fälle 1,00 25,00 BE 177,38 €/Fall
Gebührensatz 13.8.2 befristet 15 Fälle 0,50 7,50 BE 88,69 €/Fall
Summe 40 Fälle 32,50 BE

13.8.3 Ergänzung, Erweiterung und Änderung einer Reisegewerbekarte
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

27 66,39 €/Std. 30,00 % 19,92 €/Std.
60 73,48 €/Std. 70,00 % 51,44 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 71,36 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 17,84 €/ZE

13.8.4 Erteilung einer Zweitschrift der Reisegewerbekarte(§ 60 c Abs. 2 GewO)
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

27 66,39 €/Std. 30,00 % 19,92 €/Std.
60 73,48 €/Std. 70,00 % 51,44 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 71,36 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 40 Min.
Gebührensatz 47,57 €/Fall
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13.9 Schließungsverfahren von Betrieben (z.B. Gaststätten, Spielhallen, § 15 Abs. 2 GewO)
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

05 76,80 €/Std. 25,00 % 19,20 €/Std.
27 66,39 €/Std. 40,00 % 26,56 €/Std.
33 62,87 €/Std. 35,00 % 22,00 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 67,76 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 16,94 €/ZE

13.10 Untersagung gewerblicher Tätigkeiten (z.B. §§ 15 Abs. 2 und 59 GewO)
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

05 76,80 €/Std. 25,00 % 19,20 €/Std.
27 66,39 €/Std. 40,00 % 26,56 €/Std.
33 62,87 €/Std. 35,00 % 22,00 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 67,76 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 16,94 €/ZE

13.11 Gewerbeuntersagung (§ 35 GewO)
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

05 76,80 €/Std. 25,00 % 19,20 €/Std.
27 66,39 €/Std. 40,00 % 26,56 €/Std.
33 62,87 €/Std. 35,00 % 22,00 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 67,76 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 16,94 €/ZE

13.12 Privatkrankenanstalt (§ 30 GewO)
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

05 76,80 €/Std. 25,00 % 19,20 €/Std.
27 66,39 €/Std. 40,00 % 26,56 €/Std.
33 62,87 €/Std. 35,00 % 22,00 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 67,76 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 16,94 €/ZE

Allevo Kommunalberatung



Stadt Fellbach Kalkulation Verwaltungsgebühren  Seite 42

Ermittlung der Verwaltungsgebühren Anlage 5

13.13 Ablehnung von Anträgen und Rücknahme/Widerruf von Erlaubnissen nach dem Gewerberecht
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

05 76,80 €/Std. 25,00 % 19,20 €/Std.
27 66,39 €/Std. 40,00 % 26,56 €/Std.
33 62,87 €/Std. 35,00 % 22,00 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 67,76 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 16,94 €/ZE

13.14 sonstige Leistungen nach dem Gaststätten- bzw. Gewerberecht
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

27 66,39 €/Std. 40,00 % 26,56 €/Std.
33 62,87 €/Std. 60,00 % 37,72 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 64,28 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 16,07 €/ZE

14 Untersagung eines Handwerks (§ 16 Abs. 3 HWO) 
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

05 76,80 €/Std. 15,00 % 11,52 €/Std.
27 66,39 €/Std. 60,00 % 39,83 €/Std.
33 62,87 €/Std. 25,00 % 15,72 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 67,07 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 16,76 €/ZE

15 Spielrecht
15.1 Erlaubnis zur Aufstellung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit (§ 33 c Abs. 1 GewO)
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

05 76,80 €/Std. 3,00 % 2,30 €/Std.
27 66,39 €/Std. 77,00 % 51,12 €/Std.
33 62,87 €/Std. 20,00 % 12,57 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 65,99 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 16,49 €/ZE
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15.2 Prüfung der Geeignetheit und Bestätigung des Aufstellortes (§ 33 c Abs. 3 GewO)
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

27 66,39 €/Std. 90,00 % 59,75 €/Std.
33 62,87 €/Std. 10,00 % 6,29 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 66,04 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 120 Min.
Gebührensatz 132,08 €/Fall

Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

05 76,80 €/Std. 35,00 % 26,88 €/Std.
27 66,39 €/Std. 10,00 % 6,64 €/Std.
33 62,87 €/Std. 55,00 % 34,58 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 68,10 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 17,02 €/ZE

15.4 Sonstige Leistungen nach dem Landesglücksspielgesetz (LGlüG)
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

05 76,80 €/Std. 35,00 % 26,88 €/Std.
27 66,39 €/Std. 10,00 % 6,64 €/Std.
33 62,87 €/Std. 55,00 % 34,58 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 68,10 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 17,02 €/ZE

16 Märkte (§ 69 GewO)
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

27 66,39 €/Std. 60,00 % 39,83 €/Std.
33 62,87 €/Std. 40,00 % 25,15 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 64,98 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 16,24 €/ZE

15.3 Erlaubnis, Ablehnung, Änderung, Aufhebung, Rücknahme oder Widerruf der Festsetzung zum Betrieb einer Spielhalle oder 
eines ähnlichen Unternehmens (§ 41 LGlüG)
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17 Gaststättenrecht
17.1 Gestattungen
Festbetragsgebühr in Verbindung mit Äquivalenzziffernkalkulation

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

27 66,39 €/Std. 80,00 % 53,11 €/Std.
59 43,76 €/Std. 20,00 % 8,75 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 61,86 €/Std.

Ermittlung der erwarteten Kosten im Betrachtungszeitraum
Mittlere Bearbeitungszeit in min 50 Min.
Kosten pro Fall 51,55 €/Fall
Anzahl Fälle 250 Fälle
Erwartete Kosten im Betrachtungsszeitraum 12.888 €

Ermittlung der Gebühr pro Bemessungseinheit
Bemessungseinheiten 312,50 BE
Gebühr pro Bemessungseinheit (BE) 41,24 €/BE

Berechnung der Gebührensätze
Verwaltungsleistung Fälle Äquivalenzziffer BE
Gebührensatz 17.1.a für den ersten Tag 250 Fälle 1,00 250,00 BE 41,24 €
Gebührensatz 17.1.b für jeden weiteren Tag 250 Tage 0,25 62,50 BE 10,31 €
Summe 312,50 BE

17.2 Sperrzeitverkürzung
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

27 66,39 €/Std. 80,00 % 53,11 €/Std.
33 62,87 €/Std. 20,00 % 12,57 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 65,68 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 16,42 €/ZE
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17.3 Gaststättenerlaubnis (§ 2 GastG)
Rahmengebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

27 66,39 €/Std. 75,00 % 49,79 €/Std.
33 62,87 €/Std. 20,00 % 12,57 €/Std.
61 49,17 €/Std. 5,00 % 2,46 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 64,82 €/Std.

Ermittlung des Gebührenrahmens
Bisheriger Gebührenrahmen 130,00 € bis 5.500,00 €
Spannbreite Äquivalenzziffer 1,00 bis 42,31

Ermittlung der Äquivalenzziffer
bisheriges Gebührenaufkommen Durchschnitt/Jahr 18.193,00 €
Fälle Durchschnitt/Jahr 17 Fälle
bisheriges Gebührenaufkommen Durchschnitt/Fall 1.070,18 €
Äquivalenzziffer Durchschnitt (1070,18 € : 130 €) 8,23

Ermittlung der erwarteten Kosten im Betrachtungszeitraum
Mittlere Bearbeitungszeit in min 585 Min.
Kosten pro Fall 632,00 €/Fall
Anzahl Fälle 17 Fälle
Erwartete Kosten im Betrachtungszeitraum 10.744 €
Kennzahl zur Ermittlung der Rahmengebühr (17 Fälle x 8,23) 139,91

Ermittlung der Rahmengebühr (gewichtet mit Äquivalenzziffer Durchschnitt 8,23)
Unterste Rahmengebühr (10.744,00 € : 139,91) 76,79 €
Oberste Rahmengebühr (76,79 € x 42,31) 3.248,98 €

17.5 Vorläufige Erlaubnis und vorläufige Stellvertretererlaubnis
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

27 66,39 €/Std. 75,00 % 49,79 €/Std.
33 62,87 €/Std. 20,00 % 12,57 €/Std.
61 49,17 €/Std. 5,00 % 2,46 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 64,82 €/Std.
mittlere Bearbeitungszeit 120 Min.
Gebührensatz 129,64 €/Fall
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 17.6 Untersagung der Beschäftigung von Personen (§ 21 Abs. 1 GastG)
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

27 66,39 €/Std. 65,00 % 43,15 €/Std.
33 62,87 €/Std. 30,00 % 18,86 €/Std.
61 49,17 €/Std. 5,00 % 2,46 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 64,47 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 16,11 €/ZE

 17.7 Auflagen und Anordnungen (§§ 5, 12 Abs. 3 GastG, § 12 Satz 2 GastVO
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

05 76,80 €/Std. 5,00 % 3,84 €/Std.
27 66,39 €/Std. 75,00 % 49,79 €/Std.
33 62,87 €/Std. 20,00 % 12,57 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 66,20 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 16,55 €/ZE

17.8 Ablehnung von Anträgen und Rücknahme/Widerruf von Erlaubnissen nach dem Gaststättenrecht
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

05 76,80 €/Std. 3,00 % 2,30 €/Std.
27 66,39 €/Std. 67,00 % 44,48 €/Std.
33 62,87 €/Std. 30,00 % 18,86 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 65,64 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 16,41 €/ZE

18 Immissionsschutzrecht
18.1 Aufgaben nach der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen (1. BImSchV)
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

B1 81,94 €/Std. 60,00 % 49,16 €/Std.
B2 60,77 €/Std. 40,00 % 24,31 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 73,47 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 18,36 €/ZE

Allevo Kommunalberatung



Stadt Fellbach Kalkulation Verwaltungsgebühren  Seite 47

Ermittlung der Verwaltungsgebühren Anlage 5

18.2 Aufgaben nach der Verordnung zur Auswurfbegrenzung von Holzstaub (7. BImSchV)
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

B1 81,94 €/Std. 60,00 % 49,16 €/Std.
B2 60,77 €/Std. 40,00 % 24,31 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 73,47 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 18,36 €/ZE

 18.3 Aufgaben nach der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV)
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

B1 81,94 €/Std. 60,00 % 49,16 €/Std.
B2 60,77 €/Std. 40,00 % 24,31 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 73,47 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 18,36 €/ZE

18.4 Aufgaben nach der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung (32. BImSchV)
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

B1 81,94 €/Std. 60,00 % 49,16 €/Std.
B2 60,77 €/Std. 40,00 % 24,31 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 73,47 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 18,36 €/ZE

19 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
19.1 Schriftliche Auskunft aus der Kaufpreissammlung und über Bodenrichtwerte, sonstige Leistungen
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

20 80,36 €/Std. 10,00 % 8,04 €/Std.
28 76,35 €/Std. 30,00 % 22,91 €/Std.
73 78,50 €/Std. 30,00 % 23,55 €/Std.
74 67,34 €/Std. 30,00 % 20,20 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 74,70 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 18,67 €/ZE
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20 Baugesetzbuch
20.1 Ausstellung eines Negativzeugnisses
Festbetragsgebühr in Verbindung mit Äquivalenzziffernkalkulation

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

70 58,82 €/Std. 30,00 % 17,65 €/Std.
71 71,28 €/Std. 10,00 % 7,13 €/Std.
72 85,65 €/Std. 30,00 % 25,70 €/Std.
75 63,12 €/Std. 10,00 % 6,31 €/Std.
84 86,21 €/Std. 20,00 % 17,24 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 74,03 €/Std.

Ermittlung der erwarteten Kosten im Betrachtungszeitraum
Mittlere Bearbeitungszeit in min 30 Min.
Kosten pro Fall 37,02 €/Fall
Anzahl Fälle 165 Fälle
Erwartete Kosten im Betrachtungsszeitraum 6.108 €

Ermittlung der Gebühr pro Bemessungseinheit
Bemessungseinheiten 152,00 BE
Gebühr pro Bemessungseinheit (BE) 40,18 €/BE

Berechnung der Gebührensätze
Verwaltungsleistung Fälle Äquivalenzziffer BE
Gebührensatz Kaufpreis bis 1.000 € 4 Fälle 0,00 0,00 BE 0,00 €/Fall
Gebührensatz Kaufpreis bis 10.000 € 20 Fälle 0,25 5,00 BE 10,04 €/Fall
Gebührensatz Kaufpreis bis 100.000 € 61 Fälle 0,50 30,50 BE 20,09 €/Fall
Gebührensatz Kaufpreis bis 250.000 € 7 Fälle 1,00 7,00 BE 40,18 €/Fall
Gebührensatz Kaufpreis über 250.000 € 73 Fälle 1,50 109,50 BE 60,27 €/Fall
Summe 165 Fälle 152,00 BE

21 Baurecht
21.1 Kenntnisgabeverfahren
21.1.1 Bearbeitung des Kenntnisgabeverfahrens (§ 53 Abs. 5 Nr. 1 LBO)
21.1.1.a wenn Baukosten zu Grunde gelegt werden können
Anteil Mindestgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

B1 81,94 €/Std. 40,00 % 32,78 €/Std.
B2 60,77 €/Std. 60,00 % 36,46 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 69,24 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 120 Min.
Gebührensatz 138,48 €/Fall
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21.1.1.b wenn keine Baukosten zu Grunde gelegt werden können
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

B1 81,94 €/Std. 40,00 % 32,78 €/Std.
B2 60,77 €/Std. 60,00 % 36,46 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 69,24 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 17,31 €/ZE

 21.1.2 Mitteilungen nach § 53 Abs. 6 LBO (Feststellung von Hindernissen für den Baubeginn)
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

B1 81,94 €/Std. 60,00 % 49,16 €/Std.
B2 60,77 €/Std. 40,00 % 24,31 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 73,47 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 18,36 €/ZE

21.2 vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
21.2.1 Genehmigung nach §52 LBO i.V.m. § 58 LBO
21.2.1.a wenn Baukosten zu Grunde gelegt werden können
Anteil Mindestgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

B1 81,94 €/Std. 50,00 % 40,97 €/Std.
B2 60,77 €/Std. 50,00 % 30,39 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 71,36 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 150 Min.
Gebührensatz 178,40 €/Fall

21.2.1.b wenn keine Baukosten zu Grunde gelegt werden können
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

B1 81,94 €/Std. 50,00 % 40,97 €/Std.
B2 60,77 €/Std. 50,00 % 30,39 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 71,36 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 17,84 €/ZE
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21.3 Baugenehmigungsverfahren
21.3.1 Genehmigung nach § 58 LBO
21.3.1.a wenn Baukosten zu Grunde gelegt werden können
Anteil Mindestgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

B1 81,94 €/Std. 50,00 % 40,97 €/Std.
B2 60,77 €/Std. 50,00 % 30,39 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 71,36 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 180 Min.
Gebührensatz 214,08 €/Fall

21.3.1.b wenn keine Baukosten zu Grunde gelegt werden können
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

B1 81,94 €/Std. 50,00 % 40,97 €/Std.
B2 60,77 €/Std. 50,00 % 30,39 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 71,36 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 17,84 €/ZE

21.3.2 Genehmigung von Fertighäusern in der Fertighausausstellung
Anteil Mindestgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

B1 81,94 €/Std. 20,00 % 16,39 €/Std.
B2 60,77 €/Std. 80,00 % 48,62 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 65,01 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 75 Min.
Gebührensatz 81,26 €/Fall

21.3.3 Genehmigung von Werbeanlagen
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

B1 81,94 €/Std. 50,00 % 40,97 €/Std.
B2 60,77 €/Std. 50,00 % 30,39 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 71,36 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 17,84 €/ZE

Allevo Kommunalberatung



Stadt Fellbach Kalkulation Verwaltungsgebühren  Seite 51

Ermittlung der Verwaltungsgebühren Anlage 5

21.4 Teilbaugenehmigung nach § 61 LBO
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

B1 81,94 €/Std. 50,00 % 40,97 €/Std.
B2 60,77 €/Std. 50,00 % 30,39 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 71,36 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 17,84 €/ZE

21.5 Erteilung eines Bauvorbescheides (§ 57 LBO)
21.5.a wenn Baukosten zu Grunde gelegt werden können
Anteil Mindestgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

B1 81,94 €/Std. 50,00 % 40,97 €/Std.
B2 60,77 €/Std. 50,00 % 30,39 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 71,36 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 150 Min.
Gebührensatz 178,40 €/Fall

21.5.b wenn keine Baukosten zu Grunde gelegt werden können
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

B1 81,94 €/Std. 50,00 % 40,97 €/Std.
B2 60,77 €/Std. 50,00 % 30,39 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 71,36 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 17,84 €/ZE

21.6 Zustimmung (§ 70 LBO)
Anteil Mindestgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

B1 81,94 €/Std. 60,00 % 49,16 €/Std.
B2 60,77 €/Std. 40,00 % 24,31 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 73,47 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 60 Min.
Gebührensatz 73,47 €/Fall

Allevo Kommunalberatung



Stadt Fellbach Kalkulation Verwaltungsgebühren  Seite 52

Ermittlung der Verwaltungsgebühren Anlage 5

21.7 Verlängerung der Geltungsdauer von Bescheiden
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

B1 81,94 €/Std. 30,00 % 24,58 €/Std.
B2 60,77 €/Std. 70,00 % 42,54 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 67,12 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 16,78 €/ZE

21.8 Rücknahme, Ablehnung, Zurückweisung von Anträgen nach Ziffern 21.1-21.7
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

B1 81,94 €/Std. 70,00 % 57,36 €/Std.
B2 60,77 €/Std. 30,00 % 18,23 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 75,59 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 18,89 €/ZE

21.10 Baukontrolle
 21.10.1 Bauüberwachung (§ 66 LBO) und bis zu zwei Abnahmen (§ 67 LBO)

Anteil Mindestgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

42 68,88 €/Std. 80,00 % 55,10 €/Std.
B1 81,94 €/Std. 20,00 % 16,39 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 71,49 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 75 Min.
Gebührensatz 89,36 €/Fall

21.10.2 für jede sonstige Baukontrolle
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

42 68,88 €/Std. 80,00 % 55,10 €/Std.
B1 81,94 €/Std. 20,00 % 16,39 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 71,49 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 17,87 €/ZE
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21.10.3 für eine Werbeanlage
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

42 68,88 €/Std. 80,00 % 55,10 €/Std.
B1 81,94 €/Std. 20,00 % 16,39 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 71,49 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 30 Min.
Gebührensatz 35,74 €/Fall

 21.10.4 Gebrauchsabnahme oder Nachabnahme fliegender Bauten (§ 69 Abs. 6 LBO)
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

B2 60,77 €/Std. 25,00 % 15,19 €/Std.
B3 80,39 €/Std. 75,00 % 60,29 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 75,48 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 18,87 €/ZE

21.11 Brandverhütungsschau / Nachschau
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

B2 60,77 €/Std. 25,00 % 15,19 €/Std.
B3 80,39 €/Std. 75,00 % 60,29 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 75,48 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 18,87 €/ZE

21.12 Bearbeitung Baulasterklärung (§ 71 LBO)
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

B1 81,94 €/Std. 40,00 % 32,78 €/Std.
B2 60,77 €/Std. 60,00 % 36,46 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 69,24 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 120 Min.
Gebührensatz 138,48 €/Fall
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21.13 Löschung einer Baulast auf Antrag
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

B1 81,94 €/Std. 40,00 % 32,78 €/Std.
B2 60,77 €/Std. 60,00 % 36,46 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 69,24 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 60 Min.
Gebührensatz 69,24 €/Fall

21.14 sonstige Anordnungen und Entscheidungen in Zuständigkeit der Baurechtsbehörde
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

B1 81,94 €/Std. 70,00 % 57,36 €/Std.
B2 60,77 €/Std. 30,00 % 18,23 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 75,59 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 18,89 €/ZE

22 Abgeschlossenheitsbescheinigung
22.3 Ergänzungsbescheinigung
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

B1 81,94 €/Std. 60,00 % 49,16 €/Std.
B2 60,77 €/Std. 40,00 % 24,31 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 73,47 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 18,36 €/ZE
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23 Akteneinsicht und Auskünfte
23.1 Erteilung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

B1 81,94 €/Std. 20,00 % 16,39 €/Std.
B2 60,77 €/Std. 80,00 % 48,62 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 65,01 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 16,25 €/ZE

23.2 Einsicht in Statikunterlagen
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

42 68,88 €/Std. 30,00 % 20,66 €/Std.
B2 60,77 €/Std. 70,00 % 42,54 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 63,20 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 15,80 €/ZE

23.3 Einsicht und Auskünfte aus Akten
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

B1 81,94 €/Std. 20,00 % 16,39 €/Std.
B2 60,77 €/Std. 80,00 % 48,62 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 65,01 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 16,25 €/ZE

23.4 Aufforderung zur Rückgabe von Akten, wenn eine Rückgabe nicht innerhalb von 4 Wochen erfolgt
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

09 61,62 €/Std. 25,20 % 15,53 €/Std.
21 60,90 €/Std. 25,20 % 15,35 €/Std.
32 55,23 €/Std. 32,78 % 18,10 €/Std.
40 70,08 €/Std. 16,82 % 11,79 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 60,77 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 30 Min.
Gebührensatz 30,38 €/Fall
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24 Abwasser
24.1 Genehmigung einer Grundstücksentwässerungsanlage
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

B1 81,94 €/Std. 80,00 % 65,55 €/Std.
B2 60,77 €/Std. 20,00 % 12,15 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 77,70 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 19,42 €/ZE

24.2 Verwaltungsleistung nach § 13 Abwassersatzung (Herstellung, Unterhaltung usw. der Grundstücksanschlüsse)
24.2.a Anschluss im Neubaugebiet
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

69 63,49 €/Std. 7,69 % 4,88 €/Std.
76 74,44 €/Std. 7,69 % 5,72 €/Std.
77 66,55 €/Std. 69,24 % 46,08 €/Std.
78 59,04 €/Std. 15,38 % 9,08 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 65,76 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 390 Min.
Gebührensatz 427,44 €/Fall

24.2.b Anschluss in bereits bebautem Gebiet
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

69 63,49 €/Std. 20,00 % 12,70 €/Std.
76 74,44 €/Std. 7,20 % 5,36 €/Std.
77 66,55 €/Std. 64,80 % 43,12 €/Std.
78 59,04 €/Std. 8,00 % 4,72 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 65,90 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 750 Min.
Gebührensatz 823,75 €/Fall

25 Denkmalschutz
25.1 Denkmalschutzrechtliche Entscheidung
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

B1 81,94 €/Std. 80,00 % 65,55 €/Std.
B2 60,77 €/Std. 20,00 % 12,15 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 77,70 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 19,42 €/ZE
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25.2 Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

B1 81,94 €/Std. 80,00 % 65,55 €/Std.
B2 60,77 €/Std. 20,00 % 12,15 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 77,70 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 19,42 €/ZE

26 Naturschutzrecht
26.1 Naturschutzrechtliche Entscheidung
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

B1 81,94 €/Std. 80,00 % 65,55 €/Std.
B2 60,77 €/Std. 20,00 % 12,15 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 77,70 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 19,42 €/ZE

27 Straßenrecht
27.1 Ausnahmen und Befreiungen von Anbauverboten
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

B1 81,94 €/Std. 80,00 % 65,55 €/Std.
B2 60,77 €/Std. 20,00 % 12,15 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 77,70 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 19,42 €/ZE

27.2 Genehmigung von baulichen Anlagen und Anlagen der Außenwerbung
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

B1 81,94 €/Std. 80,00 % 65,55 €/Std.
B2 60,77 €/Std. 20,00 % 12,15 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 77,70 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 19,42 €/ZE
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28 Wasserrecht
28.1 Ausstellung eines Negativzeugnisses (§29 Abs.6 Satz 10 WG)
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

70 58,82 €/Std. 35,00 % 20,59 €/Std.
71 71,28 €/Std. 15,00 % 10,69 €/Std.
72 85,65 €/Std. 35,00 % 29,98 €/Std.
75 63,12 €/Std. 15,00 % 9,47 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 70,73 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 25 Min.
Gebührensatz 29,47 €/Fall

28.2 Wasserrechtliche Entscheidungen
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

B1 81,94 €/Std. 80,00 % 65,55 €/Std.
B2 60,77 €/Std. 20,00 % 12,15 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 77,70 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 19,42 €/ZE

29 Auskünfte nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

66 83,17 €/Std. 100,00 % 83,17 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 83,17 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 20,79 €/ZE

30 Polizei- und Ordnungsrecht
30.1 Allgemeine öffentliche Leistung im Polizei- und Ordnungsrecht
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

22 77,30 €/Std. 25,00 % 19,33 €/Std.
27 66,39 €/Std. 15,00 % 9,96 €/Std.
33 62,87 €/Std. 60,00 % 37,72 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 67,01 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 16,75 €/ZE
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30.2 Maßnahmen nach dem Prostitutionsschutzgesetz
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

05 76,80 €/Std. 35,00 % 26,88 €/Std.
27 66,39 €/Std. 15,00 % 9,96 €/Std.
33 62,87 €/Std. 50,00 % 31,44 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 68,28 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 17,07 €/ZE

Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

08 52,41 €/Std. 25,00 % 13,10 €/Std.
22 77,30 €/Std. 15,00 % 11,60 €/Std.
62 59,81 €/Std. 60,00 % 35,89 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 60,59 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 15,14 €/ZE

30.4 Maßnahmen nach der Polizeiverordnung über das Halten gefährlicher Hunde
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

05 76,80 €/Std. 15,00 % 11,52 €/Std.
27 66,39 €/Std. 25,00 % 16,60 €/Std.
33 62,87 €/Std. 60,00 % 37,72 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 65,84 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 16,46 €/ZE

31 öffentliche Leistung nach dem Sprengstoffgesetz

Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

61 49,17 €/Std. 100,00 % 49,17 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 49,17 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 90 Min.
Gebührensatz 73,75 €/Fall

30.3 Entfernung, Verwahrung und Verwertung von Fahrzeugen, die nicht ordnungsgemäß aufgestellt, insbesondere abgemeldet 
sind

31.1 Ausnahme vom Verbot des § 23 Abs. 2 oder 1. SprengV
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31.2 Erlaubnis zum Umgang oder Verkehr mit explosionsgefährlichen Stoffen (§ 7 Abs. 1 SprengG)
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

60 73,48 €/Std. 10,00 % 7,35 €/Std.
61 49,17 €/Std. 90,00 % 44,25 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 51,60 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 150 Min.
Gebührensatz 31.2.a Erteilung einer Erlaubnis 129,00 €/Fall
Mittlere Bearbeitungszeit 60 Min.
Gebührensatz 31.2.b Erstellung jeder weiteren Ausfertigung (ab 2. Ausfertigung) 51,60 €/Fall
Mittlere Bearbeitungszeit 120 Min.
Gebührensatz 31.2.c Wesentliche Änderung einer Erlaubnis 103,20 €/Fall

31.3 Ausstellung eines Befähigungsscheines (§ 20 Abs. 2 SprengG)
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

60 73,48 €/Std. 10,00 % 7,35 €/Std.
61 49,17 €/Std. 90,00 % 44,25 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 51,60 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 125 Min.
Gebührensatz 107,50 €/Fall

31.4 Wesentliche Änderung eines Befähigungsscheines
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

60 73,48 €/Std. 10,00 % 7,35 €/Std.
61 49,17 €/Std. 90,00 % 44,25 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 51,60 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 15 Min.
Gebührensatz 12,90 €/Fall

31.5 Verlängerung der Geltungsdauer eines Befähigungsscheines
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

60 73,48 €/Std. 20,00 % 14,70 €/Std.
61 49,17 €/Std. 80,00 % 39,34 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 54,04 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 40 Min.
Gebührensatz 36,02 €/Fall
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31.6 Erlaubnis zum Erwerb sowie Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen im nichtgewerblichen Bereich (§ 27 Abs. 1 SprengG)
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

60 73,48 €/Std. 15,00 % 11,02 €/Std.
61 49,17 €/Std. 85,00 % 41,79 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 52,81 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 120 Min.
Gebührensatz 105,62 €/Fall

31.7 Wesentliche Änderung einer Erlaubnis
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

60 73,48 €/Std. 15,00 % 11,02 €/Std.
61 49,17 €/Std. 85,00 % 41,79 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 52,81 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 40 Min.
Gebührensatz 35,20 €/Fall

31.8 Verlängerung der Geltungsdauer einer Erlaubnis
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

60 73,48 €/Std. 10,00 % 7,35 €/Std.
61 49,17 €/Std. 90,00 % 44,25 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 51,60 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 60 Min.
Gebührensatz 51,60 €/Fall

31.9 Ungültigkeitserklärung bei Verlust einer Erlaubnis, oder eines Befähigungsscheines nach § 35 Abs. 2 SprengG
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

60 73,48 €/Std. 20,00 % 14,70 €/Std.
61 49,17 €/Std. 80,00 % 39,34 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 54,04 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 100 Min.
Gebührensatz 90,06 €/Fall
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31.10 Ersatzausfertigung für in Verlust geratene Erlaubnisse und Befähigungsscheine 
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

60 73,48 €/Std. 10,00 % 7,35 €/Std.
61 49,17 €/Std. 90,00 % 44,25 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 51,60 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 30 Min.
Gebührensatz 25,80 €/Fall

31.11 Untersagung nach § 12 Abs. 2, § 32 Abs. 3 oder 4, § 32a Abs. 1 Satz 4 oder Abs. 4 sowie nach § 33 Abs. 1, 2, oder 3 SprengG
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

05 76,80 €/Std. 10,00 % 7,68 €/Std.
33 62,87 €/Std. 40,00 % 25,15 €/Std.
61 49,17 €/Std. 50,00 % 24,59 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 57,42 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 180 Min.
Gebührensatz 172,26 €/Fall

31.12 Rücknahme oder Widerruf einer Erlaubnis oder eines Befähigungsscheines (§ 34 SprengG)
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

05 76,80 €/Std. 10,00 % 7,68 €/Std.
33 62,87 €/Std. 30,00 % 18,86 €/Std.
61 49,17 €/Std. 60,00 % 29,50 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 56,04 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 14,01 €/ZE

31.13 Ausstellung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung nach § 34 Abs. 2 1. SprengV
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

60 73,48 €/Std. 10,00 % 7,35 €/Std.
61 49,17 €/Std. 90,00 % 44,25 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 51,60 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 100 Min.
Gebührensatz 86,00 €/Fall
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31.14 sonstige Amtshandlungen, Prüfungen und Untersuchungen 
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

33 62,87 €/Std. 40,00 % 25,15 €/Std.
61 49,17 €/Std. 60,00 % 29,50 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 54,65 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 13,66 €/ZE

32 Waffenrecht
32.1 Ausstellung/Ersatzausstellung einer Waffenbesitzkarte (grün) nach § 10 Abs. 1 WaffG
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

33 62,87 €/Std. 5,00 % 3,14 €/Std.
60 73,48 €/Std. 25,00 % 18,37 €/Std.
61 49,17 €/Std. 70,00 % 34,42 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 55,93 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 60 Min.
Gebührensatz 55,93 €/Fall

32.2 Ausstellung/Ersatzausstellung einer Waffenbesitzkarte für Sportschützen (gelb) nach § 14 Abs. 4 WaffG
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

33 62,87 €/Std. 5,00 % 3,14 €/Std.
60 73,48 €/Std. 25,00 % 18,37 €/Std.
61 49,17 €/Std. 70,00 % 34,42 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 55,93 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 90 Min.
Gebührensatz 83,89 €/Fall

32.3 Ausstellung einer Waffenbesitzkarte in Fällen des § 20 WaffG (Erben)
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

33 62,87 €/Std. 5,00 % 3,14 €/Std.
60 73,48 €/Std. 15,00 % 11,02 €/Std.
61 49,17 €/Std. 80,00 % 39,34 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 53,50 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 90 Min.
Gebührensatz 80,25 €/Fall
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32.4 Eintragung eines Mitberechtigten zur Ausstellung Gemeinsamer Waffenbesitzkarten
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

60 73,48 €/Std. 5,00 % 3,67 €/Std.
61 49,17 €/Std. 95,00 % 46,71 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 50,38 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 45 Min.
Gebührensatz 37,78 €/Fall

32.5 Ausstellung/Ersatzausstellung einer roten Waffenbesitzkarte für Waffensachverständige (§ 18 WaffG)
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

33 62,87 €/Std. 20,00 % 12,57 €/Std.
61 49,17 €/Std. 80,00 % 39,34 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 51,91 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 120 Min.
Gebührensatz 103,82 €/Fall

32.6 Ausstellung einer Waffenbesitzkarte nach § 17 WaffG (rot - Sammler)
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

33 62,87 €/Std. 30,00 % 18,86 €/Std.
61 49,17 €/Std. 70,00 % 34,42 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 53,28 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 150 Min.
Gebührensatz 133,20 €/Fall

Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

60 73,48 €/Std. 10,00 % 7,35 €/Std.
61 49,17 €/Std. 90,00 % 44,25 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 51,60 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 180 Min.
Gebührensatz 154,80 €/Fall

32.7 Umschreibung der Waffenbesitzkarte nach Änderung des Sammelthemas bzw. Erweiterung und Zweitausstellung einer Roten 
Waffenbesitzkarte (§ 17 WaffG)
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32.8 Dateneinträge bzw. Datenausträge in bereits ausgestellte grüne, gelbe oder rote Waffenbesitzkarten
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

33 62,87 €/Std. 20,00 % 12,57 €/Std.
61 49,17 €/Std. 80,00 % 39,34 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 51,91 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 30 Min.
Gebührensatz 25,95 €/Fall

32.9 Eintragung der Berechtigung zum Munitionserwerb nach § 10 Abs. 3 WaffG
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

60 73,48 €/Std. 10,00 % 7,35 €/Std.
61 49,17 €/Std. 90,00 % 44,25 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 51,60 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 20 Min.
Gebührensatz 17,20 €/Fall

32.10 Eintragung der Berechtigung zum Munitionserwerb in die grüne Waffenbesitzkarte
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

60 73,48 €/Std. 10,00 % 7,35 €/Std.
61 49,17 €/Std. 90,00 % 44,25 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 51,60 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 20 Min.
Gebührensatz 17,20 €/Fall

32.11 Ausstellung eines Munitionserwerbsscheins (§ 10 Abs. 3 WaffG)
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

33 62,87 €/Std. 20,00 % 12,57 €/Std.
61 49,17 €/Std. 80,00 % 39,34 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 51,91 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 60 Min.
Gebührensatz 51,91 €/Fall
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32.12 Ausstellung eines Waffenscheins nach § 10 Abs. 4 Satz 1 WaffG
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

05 76,80 €/Std. 10,00 % 7,68 €/Std.
33 62,87 €/Std. 30,00 % 18,86 €/Std.
61 49,17 €/Std. 60,00 % 29,50 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 56,04 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 120 Min.
Gebührensatz 112,08 €/Fall

32.13 Ausstellung eines kleinen Waffenscheins (§ 10 Abs. 4 Satz 3 WaffG)
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

33 62,87 €/Std. 40,00 % 25,15 €/Std.
61 49,17 €/Std. 60,00 % 29,50 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 54,65 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 120 Min.
Gebührensatz 109,30 €/Fall

32.14 Verlängerung der Geltungsdauer eines Waffenscheins nach § 10 Abs. 4 WaffG
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

05 76,80 €/Std. 10,00 % 7,68 €/Std.
33 62,87 €/Std. 30,00 % 18,86 €/Std.
61 49,17 €/Std. 60,00 % 29,50 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 56,04 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 90 Min.
Gebührensatz 84,06 €/Fall

32.15 Ausstellung eines Waffenscheins in den Fällen des § 28 Abs. 4 WaffG (Beschäftigte in Bewachungsunternehmen)
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

33 62,87 €/Std. 30,00 % 18,86 €/Std.
61 49,17 €/Std. 70,00 % 34,42 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 53,28 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 120 Min.
Gebührensatz 106,56 €/Fall
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32.16 Verlängerung der Geltungsdauer eines Waffenscheins (§ 28 Abs. 4 WaffG)
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

33 62,87 €/Std. 10,00 % 6,29 €/Std.
61 49,17 €/Std. 90,00 % 44,25 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 50,54 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 60 Min.
Gebührensatz 50,54 €/Fall

32.17 Erlaubnis für die Ein- und Ausfuhr von Schusswaffen und Munition (§ 29 WaffG)
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

60 73,48 €/Std. 10,00 % 7,35 €/Std.
61 49,17 €/Std. 90,00 % 44,25 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 51,60 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 60 Min.
Gebührensatz 51,60 €/Fall

32.18 Ausstellung eines Europäischen Feuerwaffenpasses (§ 32 Abs. 4 WaffG)
Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

60 73,48 €/Std. 10,00 % 7,35 €/Std.
61 49,17 €/Std. 90,00 % 44,25 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 51,60 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 60 Min.
Gebührensatz 51,60 €/Fall

Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

60 73,48 €/Std. 10,00 % 7,35 €/Std.
61 49,17 €/Std. 90,00 % 44,25 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 51,60 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 30 Min.
Gebührensatz 25,80 €/Fall

32.19 Verlängerung der Geltungsdauer eines Europäischen Waffenpasses bzw. Änderungen von Eintragungen (§ 32 Abs. 4 WaffG)
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32.20 Sonstige öffentliche Leistungen nach Waffenrecht
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

05 76,80 €/Std. 20,00 % 15,36 €/Std.
33 62,87 €/Std. 25,00 % 15,72 €/Std.
61 49,17 €/Std. 55,00 % 27,04 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 58,12 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 14,53 €/ZE

Festbetragsgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

47 55,98 €/Std. 20,00 % 11,20 €/Std.
48 55,00 €/Std. 20,00 % 11,00 €/Std.
61 49,17 €/Std. 60,00 % 29,50 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 51,70 €/Std.
Mittlere Bearbeitungszeit 115 Min.
Gebührensatz 32.21.a für die Überprüfung der ersten Waffe 99,09 €
Mittlere Bearbeitungszeit 20 Min.
Gebührensatz 32.21.b für jede weitere Waffe bzw. für jeden weiteren Wechsellauf 17,23 €

32.22 Nachkontrolle der Waffen- und Munitionsaufbewahrung nach vorheriger Beanstandung (§ 36 Abs. 3 WaffG)
Zeitgebühr

Mitarbeiter Kosten pro 
Stunde lt. Anl. 1 Anteil

47 55,98 €/Std. 37,50 % 20,99 €/Std.
48 55,00 €/Std. 37,50 % 20,63 €/Std.
61 49,17 €/Std. 25,00 % 12,29 €/Std.
Gewichteter Stundensatz 53,91 €/Std.
Zeiteinheit (ZE) 15 Min.
Gebührensatz je Zeiteinheit 13,47 €/ZE

32.21 Verdachtsunabhängige Kontrolle:
Überprüfung der sicheren Aufbewahrung von Schusswaffen und Munition nach § 36 Abs. 3 WaffG
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